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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Anschluss an die Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930),
welche die Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten forderten, gab
der Bundesrat eine Änderung des StGB in die Vernehmlassung. Der Vorentwurf sieht
nicht eine spezielle Verjährungsfrist für Wirtschaftsdelikte vor, sondern will die
Verjährungsfrist je nach Tatschwere erhöhen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Die beiden überwiesenen, inhaltlich identischen und auf das Grounding der Swissair
zurückgehenden Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930)
verlangten eine Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten. Weil in
den Vorstössen „Wirtschaftsdelikte“ nicht genauer definiert wurde, schlug der
Bundesrat eine allgemeine Verlängerung der Verjährungsfristen von sieben auf zehn
Jahre bei schwersten Vergehen, für die im Gesetz die Höchststrafe von drei Jahren
Freiheitsstrafe verhängt werden kann, vor. Dadurch sollte die Strafbehörde mehr Zeit
bei der Strafverfolgung erhalten. Im Ständerat wurden die vorgeschlagenen Änderungen
im StGB und im Militärstrafgesetz ohne Gegenstimme angenommen. Im Sommer
stimmte auch der Nationalrat mit 102 zu 78 Stimmen der Verlängerung der
Verfolgungsverjährung zu, wobei die Vorlage von der SVP und der FDP, die keinen
Handlungsbedarf sahen, bekämpft wurde. Die beiden Motionen wurden folglich
abgeschrieben. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Mit der Annahme einer Motion Janiak (sp, BL) fordert der Ständerat den Bundesrat auf,
eine Ergänzung in Art. 320 StGB zum Verhältnis zwischen Amtsgeheimnis und
Behördenkooperation anzubringen. Die Rechtfertigungsgründe beim Tatbestand der
Amtsgeheimnisverletzung sollen dahingehend erweitert werden, dass die Offenbarung
eines Geheimnisses im Rahmen der Behördenkooperation auch dann gerechtfertigt ist,
wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Weitergabe der betreffenden
Information von einer Behörde zur anderen besteht. Bis heute stellt in diesem Fall nur
die schriftliche Einwilligung der vorgesetzten Behörde einen Rechtfertigungsgrund dar.
Obwohl der Bundesrat die Ansicht vertritt, dass diese Thematik im geltenden Recht
bereits „sachgemäss und auch im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit“
geregelt sei und die Motion damit zur Ablehnung empfahl, sprach sich die
Ständekammer in der Sommersession 2016 mit 30 zu 9 Stimmen für das Anliegen aus. 3

MOTION
DATUM: 13.06.2016
KARIN FRICK

Die Einführung einer Kronzeugenregelung im Schweizer Strafrecht war das Ziel einer
Motion Janiak (sp, BL), mit welcher sich der Ständerat im Dezember 2016 befasste.
Janiak war mit dem Vorstoss dem von der Bundesanwaltschaft in ihrem
Tätigkeitsbericht 2015 geäusserten Wunsch nachgekommen, der Gesetzgeber möge
sich mit der Idee einer Kronzeugenregelung für die Schweiz auseinandersetzen. Das
Schweizer Strafgesetzbuch kennt heute für den Straftatbestand der kriminellen
Organisation die sogenannte kleine Kronzeugenregelung. Dies bedeutet, dass das
Gericht Mitgliedern krimineller Organisationen für ihre Kooperation mit den
Strafverfolgungsbehörden eine Strafmilderung nach freiem Ermessen zusprechen kann.
Für Personen, die durch ihre Mitwirkung in einem Strafverfahren gefährdet sind, sind
ausserdem Zeugenschutzprogramme im Sinne des Bundesgesetzes über den
ausserprozessualen Zeugenschutz vorgesehen. Die bestehenden Instrumente der
Strafverfolgung reichten nach Ansicht des Motionärs für die wirksame Bekämpfung von
mafiösen und terroristischen Organisationen aber nicht aus, was sich zuletzt auch bei
den Thurgauer Mafia-Fällen gezeigt habe. Darüber hinaus sei der Dienst ÜPF auch mit
dem revidierten BÜPF nur sehr eingeschränkt in der Lage, die Kommunikation von
kriminellen Organisationen zu überwachen, da sich diese verschlüsselter
Kommunikationsmittel bedienten, die so sicher seien, dass selbst der Anbieter die
übermittelten Informationen nicht entschlüsseln könne. Der Kronzeuge habe als Insider
jedoch das notwendige Wissen, um solche intransparenten Strukturen aufzubrechen,
und sei daher ein unabdingbares Mittel zur Bekämpfung krimineller und terroristischer

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK
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Organisationen, argumentierte der Motionär. Sein Parteikollege Daniel Jositsch (sp, ZH)
betonte hingegen die Fehleranfälligkeit von Kronzeugenaussagen und äusserte
rechtsstaatliche Bedenken. In der offenen Formulierung der Motion – sie schlägt keine
konkreten Massnahmen vor – sah die Ständekammer jedoch auch eine Chance, die
Vorteile und Probleme einer solchen Regelung eingehend zu diskutieren. Aus diesem
Grund nahm sie die Motion entgegen der bundesrätlichen Empfehlung mit 23 zu 11
Stimmen bei 4 Enthaltungen an. 4

Im Nationalrat stiess die Motion Janiak (sp, BL) zum Verhältnis von Amtsgeheimnis und
Behördenkooperation, die auf einen besseren Schutz von Angestellten in Fällen von
Whistleblowing zielte, auf mehrheitliche Ablehnung. Mit 135 zu 43 Stimmen bei einer
Enthaltung folgte die grosse Kammer dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit, welche
im Gegensatz zum Motionär keine Schwierigkeiten für betroffene Personen feststellte,
Missstände zu melden, ohne selbst ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu
gelangen. 5

MOTION
DATUM: 15.03.2017
KARIN FRICK

Nachdem der Ständerat die Motion Janiak (sp, BL) zur Einführung einer
Kronzeugenregelung Ende 2016 angenommen hatte, befasste sich die
Rechtskommission des Nationalrates mit der Thematik und führte eine sorgfältige
Abwägung im Interessenkonflikt zwischen effizienter Strafverfolgung und der Wahrung
rechtsstaatlicher Prinzipien, insbesondere des Rechtsgleichheitsgebots, durch. Als
klarer Vorteil einer Kronzeugenregelung nannte sie die Möglichkeit, mithilfe von
Insiderwissen ganze Verbrechensstrukturen zu zerschlagen. Geständige Täter könnten
eher zur Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden bewegt werden, wenn ihnen
die Belohnung für ihre Kooperation in Form von Strafmilderung oder Straffreiheit
bereits in einem frühen Verfahrensstadium zugesichert werden könnte und nicht erst
nachträglich vor Gericht. Die Kehrseite dieser Medaille sei jedoch, dass dadurch ein
Anreiz zu interessant klingenden Falschaussagen geboten werde, um einen möglichst
guten „Deal“ mit den Strafverfolgungsbehörden zu erreichen. Wenn die
Strafverfolgungsbehörde eine Strafmilderung oder Straffreiheit zuspricht, muss sich
das Gericht daran halten, was das Gericht in seinem Ermessensspielraum einschränkt
und eventuell sogar eine rechtsgleiche Bestrafung von vergleichbaren Sachverhalten
verhindern kann. Die Mehrheit der RK-NR gewichtete die möglichen Vorteile in der
Strafverfolgung jedoch höher als die Einwände und beantragte die Motion zur Annahme.
Gleichzeitig reichte sie eine Kommissionsmotion (17.3264) ein mit der Forderung, die
heute in Art. 260ter Ziff. 2 StGB bestehende sogenannte kleine Kronzeugenregelung auf
Mitglieder terroristischer Organisationen im Sinne des Bundesgesetzes über das Verbot
der Gruppierungen „Al-Qaïda“ und „Islamischer Staat“ sowie verwandter
Organisationen auszudehnen. Diese mögliche Massnahme hatte der Bundesrat in seiner
Stellungnahme zur Motion ins Spiel gebracht und ausdrücklich befürwortet, während er
der Einführung einer umfassenden Kronzeugenregelung skeptisch gegenübergestanden
hatte. So beantragte der Bundesrat dem Nationalrat die Kommissionsmotion zur
Annahme, während er und eine Minderheit der RK-NR die Motion Janiak zur Ablehnung
empfahlen. In der Sommersession 2017 lehnte der Nationalrat die Motion Janiak mit 108
zu 72 Stimmen ab und nahm die Motion seiner Rechtskommission stillschweigend an. 6

MOTION
DATUM: 31.05.2017
KARIN FRICK

Privatrecht

Mit der stillschweigenden Annahme einer Motion Janiak (sp, BL) in der Wintersession
2017 verlangte der Ständerat, dass im Rahmen der Gesamtüberprüfung der
Zivilprozessordnung auch der Zugang zu den Zivilgerichten erleichtert wird. Dies soll
konkret durch eine Reduzierung der Gerichtskostenvorschüsse geschehen, die heute
so hoch seien, dass sie, anstatt unbegründete Klagen auszusortieren, diejenigen
Personen von einer Klage abhielten, die sich den Kostenvorschuss nicht leisten
könnten. 7

MOTION
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

2010 traten mit Moritz Leuenberger und Hans-Rudolf Merz gleich zwei Bundesräte
zurück. War der Rücktritt von Merz erwartet worden, so überraschte die Ankündigung
der Demission von Leuenberger am 9. Juli auf Ende des Jahres. Der Rücktritt war
deshalb überraschend, weil spekuliert wurde, dass Leuenberger sein drittes
Präsidialjahr 2011 noch abwarten würde. Der Magistrat begründete seinen Rücktritt mit
der langen Amtsdauer – Leuenberger sass seit 1995 in der Regierung – und nicht etwa
mit dem Arbeitsklima im Bundesrat. In der Presse wurden die rhetorischen Fähigkeiten,
die Mediengewandtheit und Leuenbergers Einsatz für mehr Transparenz in der Politik
hervorgehoben. Darüber hinaus habe er mit der Fusion der Verkehrs- und
Umweltpolitik eine ökologische Klammer geschaffen, die nachhaltig bleiben werde.

Die SVP reagierte prompt und kündigte bereits wenige Minuten nach der
Medienkonferenz ihren Angriff auf den SP-Sitz an. Caspar Baader (BL) wurde als
Sprengkandidat vorgestellt. In der Presse wurde nicht nur über allfällige
Nachfolgerinnen von Leuenberger gemutmasst (am häufigsten wurden Simonetta
Sommaruga, Jacqueline Fehr, Anita Fetz, Eva Herzog, Hans-Jürg Fehr und Claude Janiak
genannt), sondern auch darüber spekuliert, dass Hans-Rudolf Merz ebenfalls seinen
baldigen Rücktritt einreichen werde, was dieser schliesslich am 6.August per Anfang
Oktober auch tat. Die Bilanz der fünfjährigen Amtszeit von Merz fiel in der Presse
zwiespältig aus. Auf der einen Seite wurde anerkannt, dass der Finanzminister einen
gesunden und nachhaltig sanierten Haushalt hinterlasse. Auf der anderen Seite hätte
sich der Bundesrat aber insbesondere auf internationalem Terrain nicht sehr
überzeugend bewegt. Beim Steuerstreit mit der EU, bei der Informationspolitik rund um
die UBS-Krise oder bei seinem naiven Vorgehen in der Libyen-Affäre hätte der Magistrat
viel Goodwill verspielt.

Auch für die Nachfolge Merz begann sich das Kandidatenkarussell rasch zu drehen. Als
Kronfavoriten wurden in der Presse schon früh Karin Keller-Sutter und Johann
Schneider-Ammann genannt. Diesmal kündigten nicht nur die SVP sondern auch die
Grünen an, den Sitz der FDP anzugreifen. Einiges an Diskussionen löste der Umstand
aus, dass die Rücktrittsankündigungen nicht koordiniert worden waren. Es wurde
davor gewarnt, dass zwei aufeinanderfolgende Bundesratswahlen (im September und im
Dezember) die Sachpolitik für Monate überlagern würden. Nachdem sich die SP und die
FDP gegenseitig die Schuld für die schlechte Koordination in die Schuhe schoben,
verlegte Bundesrat Leuenberger schliesslich seinen Rücktritt vor. Dies brachte der SP
einen taktischen Vorteil, weil die Ersatzwahl von Leuenberger vor jener von Merz
stattfand. 8

ANDERES
DATUM: 10.08.2010
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Nachdem der Bundesrat die Ablehnung einer im Berichtjahr noch nicht behandelten
Motion Grossen (glp, BE) beantragt hatte, reichte der Motionär ein Postulat mit
ähnlicher Stossrichtung ein. Die Regierung soll prüfen, ob Möglichkeiten und Anreize
geschaffen werden können, mit denen die Angestellten der Bundesverwaltung für
Telearbeit (Home-Office) gewonnen werden. Der Bundesrat hatte zwar in seiner
Antwort auf die Motion die ökologischen, sozialpolitischen und wirtschaftlichen
Vorteile von Home-Office anerkannt, sich aber gegen die im Anliegen geforderte
Festsetzung einer Quote zur Erhöhung des Anteils an Angestellten mit
ortsunabhängigem Arbeitsplatz gewandt. Die im Vergleich zum ursprünglichen Anliegen
abgeschwächte Forderung in Form eines Postulats stiess nicht nur beim Bundesrat,
sondern – nachdem es zuerst von Stahl (svp, ZH) bekämpft wurde – auch im Nationalrat
mit 104 zu 84 Stimmen auf Zustimmung. Die Gegenstimmen stammten aus der SVP und
der FDP Liberale-Fraktion. In der Wintersession überwies die grosse Kammer zudem
ohne Diskussion ein Postulat Feller (fdp, VD), das den Bundesrat beauftragt, die
Nutzung von Telearbeit in der jährlichen Berichterstattung über das
Personalmanagement statistisch zu erfassen. 9

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
MARC BÜHLMANN
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Nachdem das Postulat Jürg Grossen (glp, BE) im Jahr 2013 vom Nationalrat
angenommen wurde, zog der Berner Nationalrat seine praktisch gleich lautende Motion
zurück. Die Regierung prüft aufgrund des Postulates, ob Anreize für die so genannte
Telearbeit (Home-Office) von Bundesangestellten geschaffen werden sollen. 10

MOTION
DATUM: 16.09.2014
MARC BÜHLMANN

Mitte September legte der Bundesrat seinen Bericht zum Postulat Grossen (glp, BE)
über Home-Office vor. Er machte deutlich, dass die Möglichkeit für Telearbeit für alle
Mitarbeitenden des Bundes bereits angeboten werde. Es bestünden bereits
Mustervereinbarungen und es würden Anreize geschaffen, damit Home Office breiter
genutzt werde. Es bestehe mit Artikel 33 der Verordnung EFD zur
Bundespersonalverordnung auch eine Rechtsgrundlage für Telearbeit: Im
Einvernehmen mit der zuständigen Stelle kann Arbeit ganz oder teilweise ausserhalb
des Arbeitsplatzes geleistet werden. 11

POSTULAT
DATUM: 19.09.2014
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Darüber, dass Interessenbindungen von Ratsmitgliedern transparenter werden müssen,
waren sich die Staatspolitischen Kommissionen beider Räte bereits mit einer
parlamentarischen Initiative Streiff-Feller (evp, BE) einig geworden. Eine Motion
Grossen (glp, BE) wollte noch einen Schritt weiter gehen und Interessenbindungen
schon vor den Wahlen offenlegen. Sämtliche National- und Ständeratskandidaten
sollten also nicht nur ihre beruflichen Tätigkeiten, sondern all ihre Mandate in
Führungs- und Aufsichtsgremien, Beiräten, Stiftungen und Interessengruppen in einem
öffentlichen Register einsehbar machen.  
In seiner Antwort begrüsste der Bundesrat zwar die Idee und betonte, dass die
Information über Interessenbindungen in der Tat eine zusätzliche Entscheidhilfe bei
Wahlen darstellen könne. Allerdings empfahl er die Motion zur Ablehnung. Erstens seien
bei den Ständeratswahlen die Kantone verantwortlich und zweitens wäre der Aufwand
bei rund 4000 Nationalratskandidaturen – bei den Wahlen 2015 hatten insgesamt 3788
Personen für ein Amt in der grossen Kammer kandidiert – viel zu gross. Zudem sei die
Aussagekraft fragwürdig, wenn es sich, wie vom Motionär vorgeschlagen, um eine
Selbstdeklaration handle. Die Exekutive verwies hier auf die Praxis bei den Wahlen: Die
Kandidierendennamen auf den Listen werden in fast allen Kantonen mit Berufsangaben
vervollständigt. Weil auch nicht geschützte Berufsbezeichnungen verwendet werden
und die gleiche Tätigkeit unterschiedlich bezeichnet werden könne, sei dies aber nur
wenig aussagekräftig. Das selbe Problem würde sich bei einer vom Motionär
geforderten Liste mit Interessenbindungen zeigen. Der Nationalrat folgte dieser
Argumentation und lehnte die Motion Grossen in der Herbstsession 2016 mit 119 zu 69
Stimmen ab. 12

MOTION
DATUM: 14.09.2016
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
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einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 13

Organisation der Bundesrechtspflege

Bei der Organisation der Strafbehörden des Bundes beharrte der Ständerat auf seinem
Vorschlag betreffend Aufsicht der Bundesanwaltschaft: der Bundesanwalt sei vom
Parlament zu wählen. Ein ebenfalls vom Parlament zu wählendes Gremium, bestehend
aus je einem Richter des Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei
praktizierenden Anwälten und drei Fachpersonen, die weder Richter noch Anwälte
sind, soll die Bundesanwaltschaft beaufsichtigen. Nachdem sich ein Minderheitsantrag
im Nationalrat 2009 noch erfolgreich gegen diesen Vorschlag durchgesetzt hatte und
die Aufsicht beim Bundesrat belassen wollte, übernahm die grosse Kammer den
ständerätlichen Vorschlag in der zweiten Lesung knapp mit 88 zu 81 Stimmen. Auch die
zweite Differenz wurde im Sinn des Ständerats ausgeräumt. Eine Minderheit im
Nationalrat monierte, dass die Existenz nur einer Rechtsmittelinstanz nicht genüge. Die
Mehrheit der grossen Kammer stellte sich jedoch hinter die Meinung des Ständerats,
dass ein Beschwerderecht genüge und ein Berufungsrecht nicht nötig sei. Der Auftrag
zur Präzisierung dieses Beschwerderechtes wurde dem Bundesrat noch im Berichtsjahr
von einer Motion Janiak (sp, BL) (10.3138) erteilt. Der entsprechende Beschluss fiel im
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Ständerat einstimmig. Im Nationalrat stimmte ihm nur die SVP-Fraktion nicht zu. 14

Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, die Herausgabe der Kundendossiers an
die USA im Fall UBS sei rechtswidrig gewesen, warf noch einmal hohe Wellen. Als
stossend wurde empfunden, dass das Bundesverwaltungsgericht als erstes mit dem Fall
befasstes Gremium im Amtshilfeentscheid im Fall UBS Letztentscheidungsbefugnis und
das Parlament so zu Gesetzesanpassungen gezwungen hatte. Eine Motion Janiak (sp, BL)
wollte sich diesem Problem annehmen. Der Vorstoss sah vor, dass in wichtigen Fällen
das Bundesgericht auch im Bereich des öffentlichen Rechts als Zweitinstanz anrufbar
sein solle. Unterstützt vom Bundesrat, nahm der Ständerat die Motion an. Auf Antrag
seiner Rechtskommission lehnte der Nationalrat den Vorstoss jedoch ab und zwar mit
der Begründung, dass zuerst die Evaluation des Bundesgerichtsgesetzes abgewartet
werden soll. Zudem wurde befürchtet, dass das bereits stark überlastete Bundesgericht
durch weitergezogene öffentlich-rechtliche Fälle noch stärker in Beschlag genommen
würde. 15

MOTION
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Anfang September legte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des
Bundesgesetzes über das Bundesgericht vor. Die auf eine Motion Janiak (sp, BL)
zurückgehende Änderung sieht vor, dass das Bundesgericht in Zukunft bei
Beschwerden gegen Entscheide des Bundesstrafgerichtes die Feststellung des
Sachverhaltes und die Beweisführung der Vorinstanz prüfen darf. Bisher war das
oberste Gericht an den vom Bundesstrafgericht festgestellten Sachverhalt gebunden. In
den Räten wurde der Entwurf im Berichtjahr noch nicht debattiert. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.09.2013
MARC BÜHLMANN

Der Ständerat wollte sich als Erstrat in der Wintersession 2014 nicht über die Revision
des Bundesgesetzes über das Bundesgericht beugen und beschloss auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen (RK), die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen. Zwar
würde mit der Vorlage eine Verbesserung des Rechtsschutzes angestrebt, was im Sinne
der RK sei. Das Ziel des besseren Rechtsschutzes könne aber mit einer neu zu
schaffenden Berufungsinstanz noch besser verfolgt werden. Weil eine solche Instanz
ebenfalls eine Änderung des Bundesgesetzes über das Bundesgericht bedingt, soll der
Bundesrat mit einer Überarbeitung des Entwurfs beauftragt werden. Bundesrätin
Simonetta Sommaruga wies zwar darauf hin, dass der vorliegende Entwurf auf eine
Motion Janiak (sp, BL) zurückgehe und eine solche Instanz dort nicht Gegenstand
gewesen sei, sie zeigte sich aber mit der Rückweisung einverstanden. Im Nationalrat
wurde das Geschäft 2014 nicht mehr behandelt. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2014
MARC BÜHLMANN

Im Juni 2016 kam der Bundesrat der Aufforderung der beiden Kammern nach und legte
eine Zusatzbotschaft zur Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vor. Die
Regierung unterbreitete zwei Vorlagen: Mit einer Änderung des
Strafbehördenorganisationsgesetzes (StBOG) soll eine Berufungskammer am
Bundesstrafgericht eingerichtet werden. Damit soll ermöglicht werden, dass Urteile von
Vorinstanzen auch inhaltlich (tatsächlich) und nicht nur rechtlich überprüft werden
können. Zudem werden mit der ersten Vorlage auch Vizepräsidien für alle Kammern des
Bundesstrafgerichtes eingeführt – eine Forderung, die auf eine 2012 überwiesene
parlamentarische Initiative (12.426) zurückging. Die zweite Vorlage umfasste
Änderungen von Verordnungen, mit denen das StBOG umgesetzt und die erste Vorlage
adaptiert werden soll. Damit folgte die Regierung dem Anliegen der Räte und
insbesondere dem Vorschlag der Präsidien von Bundesstraf- und Bundesgericht. In der
ständerätlichen Debatte hob Bundesrätin Simonetta Sommaruga hervor, dass mit der
Vorlage das gleiche Rechtsmittelsystem geschaffen werde, wie es in den Kantonen
bereits vorherrsche. Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter hiessen die beiden
Vorlagen denn auch einstimmig und ohne Enthaltungen gut. Der ursprüngliche Entwurf
sowie die für die Gesetzesänderung verantwortliche Motion Janiak (sp, BL) (10.3138)
wurden gleichzeitig abgeschrieben. 18
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Basel-Landschaft kam es zu einem Zweikampf zwischen dem Bisherigen
Claude Janiak (sp) und dem SVP-Fraktionspräsidenten Caspar Baader. Dieser wollte
nach eigenen Angaben den Linksrutsch des Ständerats in der letzten Legislatur
korrigieren helfen. Der seit 2010 im Nationalrat vertretenen Elisabeth Schneider-
Schneiter, die für die CVP antrat, wurden ob der beiden politischen Schwergewichte
lediglich Aussenseiterchancen attestiert. Mit ihrer Kandidatur wollte die CVP eine auch
von EVP, BDP und GLP unterstützte Alternative in der Mitte bieten.

Der deutliche Sieg von Janiak, der gleich auf Anhieb bestätigt wurde, war dennoch eher
überraschend. Der SP-Vertreter erzielte mit 45'203 Stimmen das absolute Mehr relativ
deutlich (53,5%). Baader erhielt 24'291 Stimmen und Schneider-Schneiter lag mit 9'633
erwartet abgeschlagen auf Rang 3. Die SVP hatte auf einen zweiten Wahlgang gehofft,
um doch noch einen bürgerlichen Schulterschluss zu erreichen und so den SP-Sitz
erobern zu können. Ihre Niederlage erklärte sie mit der fehlenden bürgerlichen
Unterstützung. Sowohl Baader als auch Schneider-Schneiter konnten sich mit ihrer
Wahl in den Nationalrat trösten. Die CVP-Politikerin gab denn auch an, die
Ständeratswahlen vor allem als Plattform für die Verteidigung ihres Sitzes in der grossen
Kammer benutzt zu haben. 19

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Bei den Ständeratswahlen im Kanton Basel-Landschaft trat Sozialdemokrat Claude
Janiak an, sein Mandat zu verteidigen. Wie schon bei den letzten und vorletzten Wahlen
waren die bürgerlichen Parteien darauf erpicht, den Sitz wieder in ihre Reihen
zurückzuholen. Mit dem Präsidenten der Basellandschaftlichen Wirtschaftskammer
Christoph Buser (FDP) präsentierten sie einen aussichtsreichen und bekannten
Kandidaten. Im Gegensatz zu den Nationalratswahlen im Kanton demonstrierten die
bürgerlichen Parteien CVP, FDP und SVP Einheit, wenn es um die Unterstützung des
freisinnigen Kandidaten ging. Als selbsternannte Alternative in der Mitte brachten die
Grünliberalen mit dem abtretenden Landrat Hans Furer einen weiteren Anwärter ins
Rennen. Diesem wurden zwar keine reellen Chancen eingeräumt, aber es gab durchaus
Diskussionen über allfällige Stimmverluste zulasten der beiden aussichtsreichen
Kandidaten. Für eine Weile wurde auch über eine Kandidatur von Esther Maag
spekuliert, welche zu den neu gegründeten Grünen-Unabhängigen übergelaufen war.
Sie entschied sich schliesslich, nicht anzutreten, was aus linker Perspektive mehr als
sinnvoll erschien, da eine Kandidatur wohl einzig dem bisherigen Claude Janiak
geschadet hätte.

Für erste Aufregung im Wahlkampf sorgte ausgerechnet der Direktor der
Handelskammer, Franz Saladin, nachdem er sich im Februar – notabene nach dem
bürgerlichen Sieg bei den kantonalen Wahlen – dem SP-Ständerat Janiak gegenüber
positiv und wohlwollend äusserte. Offiziell „korrigiert“ wurde die Haltung schliesslich im
Juni, als die Handelskammer sich für die Unterstützung aller bürgerlichen National- und
Ständeratskandidierenden aussprach. Christoph Buser sorgte im Allgemeinen aber eher
für Optimismus im eigenen Lager. Er galt als gut vernetzt und mit seinen 44 Jahren
verglichen mit seinem 67-jährigen Gegenüber als glaubwürdige Kraft für „frischen
Wind“. Der gemässigt politisierende Amtsinhaber Claude Janiak konnte jedoch ohne
Zweifel auf einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung zählen, hatte er doch bei
früheren Wahlen schon bewiesen, dass er weit ins bürgerliche Lager Stimmen holen
kann. Dies zeigte sich auch daran, dass selbst die BDP-Delegierten sich mit einer Zwei-
Drittel-Mehrheit für den SP-Kandidaten aussprachen. Christoph Buser musste
seinerseits gegen das Image ankämpfen, zu stark mit der überaus mächtigen Institution
Handelskammer verbandelt zu sein. Hierbei half mit Sicherheit nicht, dass die Zentrale
Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) – welche von der Handelskammer mitbegründet wurde –
Ende September in einen Skandal um angeblich falsch gemeldete Löhne geriet. 

Mit einem deutlichen Resultat schaffte es der Sozialdemokrat Claude Janiak bereits im
ersten Wahlgang, sein Mandat zu verteidigen. Auf ihn entfielen insgesamt 42‘450
Stimmen, womit er die Hürde des absoluten Mehrs (40‘559 Stimmen) knapp übertraf.
FDP-Kandidat Christop Buser musste sich mit 31‘317 Stimmen und einem
beträchtlichen Abstand auf seinen Konkurrenten geschlagen gegeben. Als unbedeutend
für den Wahlausgang erwies sich die Kandidatur des GLP-Landrats Hans Furer, welcher
nur gerade 2‘056 Stimmen auf sich vereinen konnte. Nach der dritten erfolgreichen
Wahl Janiaks und der mühelosen Wiederwahl von Anita Fetz im städtischen
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Bruderkanton, scheint sich der Trend zu festigen, dass die Bürgerlichen sich an den
Basler Stöckli-Sitzen die Zähne ausbeissen. 20

Die Ständeratswahlen im Kanton Bern waren über Jahrzehnte hinweg durch eine
«geeinte Standesstimme» der Bürgerlichen geprägt. Seit 2003, als das FDP-SVP
Gespann bei den Wahlen erstmals von Simonetta Sommaruga durchbrochen worden
war, war das bürgerliche Doppelticket allerdings passé. 2015 stellten sich die
amtierenden Hans Stöckli von der SP und Werner Luginbühl von der BDP zur
Wiederwahl. Allen voran die SVP war erpicht darauf, endlich wieder einen eigenen
Ständerat zu stellen, nachdem 2011 der wenige Monate zuvor bei Ersatzwahlen gewählte
Adrian Amstutz die Wiederwahl verpasst hatte. Dieses Mal sollte es für die Volkspartei
Nationalrat Albert Rösti richten. Der Freisinn schickte die Generalsekretärin der FDP
Frauen Schweiz, Claudine Esseiva, ins Rennen. Die grüne Grossrätin Christine Häsler
präsentierte sich auf einem gemeinsamen Ticket mit SP-Mann Stöckli. Neben Luginbühl
kandidierten als weitere Kandidierende der Mitte GLP-Nationalrat Jürg Grossen und
EVP-Nationalrätin Marianne Streiff-Feller. Ergänzt wurde das Feld durch Jorge
Ananiadis und Denis Simonet von der Piratenpartei sowie durch die parteilosen Bruno
Moser und Josef Rothenfluh.
Gefährlich werden konnte den beiden Bisherigen eigentlich nur der Herausforderer der
SVP: Nationalrat Albert Rösti. Fast schon traumatisch war für die SVP das Scheitern von
Adrian Amstutz bei den Erneuerungswahlen 2011 gewesen, als dieser im ersten
Wahlgang noch den Spitzenplatz erreicht hatte, am Ende aber klar auf den dritten Rang
verwiesen worden war. Das Kalkül hinter der Nominierung von Rösti bestand darin,
einen gemässigten Kandidaten zu präsentieren, welcher auch über die Parteigrenzen
hinweg Stimmen holen würde. Die Medien spekulierten, dass Röstis Chancen wohl stark
von der Konstellation am Ende des ersten Durchgangs abhängen werden. Angesichts der
Vielzahl an Anwärterinnen und Anwärtern erschien das Erreichen des absoluten Mehrs
im ersten Wahlgang als zu hohe Hürde. Würde diese Hürde aber keiner der
Kandidierenden überspringen, werde sich die Aufgabe für einen SVP-Vertreter – wie
schon 2011 – als schwierig darstellen. Bei der SVP versuchte man deshalb, taktisch
vorzugehen. Die Partei empfahl in Inseraten einzig Röstis Namen auf die
Wahlunterlagen zu schreiben. Die Idee dahinter war, das absolute Mehr zu senken, und
damit Rösti die Wahl im ersten Durchgang zu ermöglichen. Umfragen im Vorfeld der
Wahlen deuteten aber darauf hin, dass wohl eher Stöckli oder Luginbühl bereits am 18.
Oktober zum Sieger gekürt werden würde. In diesem Fall wäre für die SVP die vorzeitige
Wahl von Luginbühl das erwünschte Szenario gewesen, da man sich bei einem Duell
zwischen Stöckli und Rösti im letztlich eher bürgerlichen Kanton Bern eher Chancen
ausrechnete. Unabhängig von diesen Rechenspielen war man sich einig, dass Rösti trotz
seiner konzilianteren Art einen schweren Stand haben würde. Wie die Wahlbefragungen
im Vorfeld aufzeigten, schien die Wählerschaft ausserhalb der SVP nämlich kaum bereit,
den Berner Oberländer zu unterstützen. Röstis Positionen wichen denn auch kaum von
der SVP-Parteilinie ab. Stöckli und Luginbühl hingegen galten als gemässigte
Pragmatiker, welche dadurch – im Gegensatz zu Rösti – auch in anderen Wählerteichen
fischen konnten. Die übrigen Ständeratskandidaturen wurden generell als
Wahlkampflokomotiven für die Nationalratswahlen interpretiert. Am meisten zu reden
gab hier FDP-Kandidatin Claudine Esseiva. Eine Auswertung von Daten der Plattform
smartvote ergab, dass Esseiva von allen Kandidierenden am weitesten weg von ihrer
Partei politisierte. Sie galt als Vertreterin des linken, urbanen Flügels der FDP. Ihre
Unterstützung für Budgetkürzungen bei der Armee und einer Frauenquote in
Unternehmen sorgte im rechten Flügel des Freisinns für Unverständnis. In den Medien
kolportierte interne Querelen wurden von der FDP jedoch dementiert. Christine Häsler
galt als grüne Kandidatin, «die auch Bürgerlichen gefällt», wie die Berner Zeitung titelte.
Sie wurde zwar wie ihr Kollege Stöckli als umgängliche Pragmatikerin bezeichnet, ein
Blick auf ihr smartvote-Profil machte aber klar, dass sich auch ihre Positionen praktisch
ausnahmslos mit jenen ihrer Partei deckten. In Sachen kreativer Wahlkampf machten
die beiden Kandidaten Stöckli und Rösti von ihren passenden Namen Gebrauch. Der
SVP-Kandidat tourte mit seiner Aktion «Rösti mit Rösti» durch den Kanton, während
sein SP-Gegenspieler den Wahlspruch «Hans wieder ins Stöckli» prägte.

Am Wahltag übersprang keiner der Kandidierenden das absolute Mehr. An die Spitze
setzte sich der Wahlsieger von 2011, Werner Luginbühl, mit 151'069 Stimmen. Das
absolute Mehr von 152'860 Stimmen verpasste er somit nur hauchdünn. Dahinter folgte
der zweite Amtsinhaber, Hans Stöckli, mit 144'805 Stimmen. Nur für den dritten Platz
reichte es Albert Rösti, welcher 136'055 Stimmen erhielt. Als erste Verfolgerin des
Spitzentrios durfte sich die Grüne Christine Häsler (73'109 Stimmen) feiern lassen. Es
folgten Claudine Esseiva mit 32'615 Stimmen, Jürg Grossen mit 29'125 Stimmen und
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Marianne Streiff-Feller mit 23'138 Stimmen. Auf den hintersten Rängen landeten Jorge
Ananiadis (8'288 Stimmen), Denis Simonet (5'333 Stimmen), Bruno Moser (4'144
Stimmen) und Josef Rothenfluh (3'786 Stimmen). Für die SVP und Albert Rösti war
damit das wohl ungünstigste Szenario eingetreten. Einerseits, weil Luginbühl die Hürde
des absoluten Mehrs denkbar knapp verpasst hatte, andererseits, weil Rösti bei weitem
nicht an das gute Erstresultat von Adrian Amstutz vor vier Jahren anknüpfen konnte.
Schlechte Stimmung herrschte auch bei der FDP. Zwar hatte man sich kaum reellen
Wahlchancen für Esseiva ausgerechnet, aber ihr Resultat blieb klar unter den
Erwartungen. Die spärlichen FDP-Stimmen hatten indirekt auch Auswirkungen auf die
Chancen Röstis, da dessen ausserparteiliche Unterstützung in einem zweiten
Durchgang am ehesten noch von der freisinnigen Wählerschaft erwartet worden wäre.
Am Dienstag nach der Wahl gab die SVP dann allerdings bekannt, dass Rösti sich vom
Rennen zurückziehen werde. Dass der zweite Wahlgang nicht zur stillen Wahl
avancierte, war dem politischen Querkopf Bruno Moser geschuldet. Der chancenlose
Bieler, welcher mit Forderungen nach einer Bodenwertsteuer und allerlei
Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam machte, wollte laut eigener Aussage dem
Stimmvolk eine Auswahl bieten. Seine Kandidatur zog aber im ganzen Kanton eher Ärger
auf sich, weil der eigentlich unnötige zweite Wahlgang Kosten von circa einer halben
Million Schweizerfranken verursachte. Stöckli und Luginbühl reduzierten ihrerseits den
Wahlkampf auf ein Minimum und unterstützten einen Vorschlag der BDP, der für
zukünftige Kandidaturen eine Stimmenhürde für den zweiten Wahlgang vorsah.

BDP-Ständerat Werner Luginbühl erzielte dann am 15. November erneut das beste
Resultat und setzte sich mit einem Endergebnis von 169'903 Stimmen an die Spitze.
Hinter ihm schaffte der SP-Vertreter Hans Stöckli die Wiederwahl mit 159'974 Stimmen.
Erwartet chancenlos blieb der parteilose Bruno Moser, welcher auf 22'966 Stimmen
kam. Da der zweite Durchgang mehr oder weniger Makulatur war, lag auch die
Stimmbeteiligung mit 29 Prozent sehr tief – im ersten Wahlgang waren noch 48.8
Prozent aller wahlberechtigten Bernerinnen und Berner an die Urne gegangen. BDP und
SP stellten damit erneut die Ständeratsdelegation, während die SVP weiterhin aussen
vor blieb. 21

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Nachdem die Erneuerung der Luftabwehr im Rahmen von BODLUV 2020 zunächst
ordentlich angelaufen war, wendete sich das Blatt im Frühjahr 2016. Aufgrund
vermehrter Kritik am Rüstungsgeschäft zog der neue Verteidigungsminister Guy
Parmelin die Notbremse und legte alle Arbeiten auf Eis. Es war ein zunächst
überraschender Entscheid des VBS-Vorstehers, denn gemäss offizieller Begründung
wollte man vorerst nur eine adäquate Gesamtübersicht der Luftverteidigung erstellen
lassen. Doch es steckte mehr dahinter. Tatsächlich dürfte die grosse Kritik an den ins
Auge gefassten Luftraketen-Systemen zum drastischen Schritt geführt haben. In
diversen Medienberichten war zu lesen, dass die Systeme die geforderten Kriterien gar
nicht erfüllten. Bereits im Januar war aus Kreisen der Gruppe Giardino zu vernehmen
gewesen, dass die favorisierten Lenkwaffentypen den Anforderungen bezüglich
Flughöhe, Reichweite und Allwettertauglichkeit nicht genügten. Damit nicht genug: Bald
stellte sich heraus, dass die in die engere Auswahl gekommenen Systeme zum Teil noch
nicht praxiserprobt waren. Die Schweiz solle sich hüten, in Rüstungsgeschäften „die
Welt neu erfinden zu wollen”, betonte Adrian Amstutz (svp, BE). Seit dem Gripen-Nein
stelle eine fehlende Praxiserprobung bei Beschaffungsvorhaben eine Hypothek dar.
Später erweiterte Nationalrat Walter Müller (fdp, SG) die Kritik an der Beschaffung um
die Sorgen bezüglich Finanzierbarkeit und effektivem Nutzen der neuen Waffen. Müller
verwies in seiner Warnung auch auf den anstehenden Kauf neuer Kampfflugzeuge: Es
solle nicht zu viel in Flugabwehr investiert werden, um genügend Mittel für Jets frei
halten zu können. Auch durch die SVP, namentlich durch Adrian Amstutz, wurde Unmut
bezüglich dieser Beschaffung geäussert. Erschwerend kam hinzu, dass auch die
Aufrüstung der Duro-Lastwagen vermehrt Misstöne hervorrief. 
Nachdem Parmelin die Arbeiten vorerst gestoppte hatte, musste auch er sich Kritik
anhören, weil er bereits früher von Ungereimtheiten gewusst haben soll. Umstritten war
zudem, dass sich nicht armasuisse selbst um die Beschaffung kümmerte, sondern ein
weiteres Unternehmen hinzugezogen worden war. Verwaltungsseitig verteidigte man
diesen Schritt mit personellen Engpässen. Brisant war die Sache, weil die mit dem
Auftrag betraute Firma Thales Suisse ein Tochterunternehmen der in Frankreich
domizilierten Thales Group ist, die ihrerseits Radarkomponenten herstellt, die auch in
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einem der Lenkwaffensysteme für die Schweizer Armee hätten verbaut werden sollen. 

Der Marschhalt aufgrund der Sistierung im März 2016 weitete sich weiter aus, als man
sich im Bundeshaus dafür entschied, den Generalunternehmervertrag mit Thales Suisse
SA zu kündigen. Ende April gab das VBS bekannt, dass sich Thales nicht weiter an der
Beschaffungsvorbereitung für BODLUV beteilige. Mit diesem Schritt schien eine rasche
Abwicklung der BODLUV-Beschaffung nicht mehr wahrscheinlich. Mittel- bis langfristig
wolle man das Projekt wieder aufnehmen, hiess es in der VBS-Medienmitteilung; eine
Floskel, welche die Journalisten als „nach 2020” interpretierten. Ende Mai zeichnete
sich dann auch tatsächlich ab, dass eine BODLUV-Beschaffung im Rüstungsprogramm
2017 nicht mehr plausibel sein würde. Stattdessen musste sich das VBS bemühen, die
für die BODLUV eingesetzten Ressourcen frei zu halten. Es ging um CHF 700 Mio., die
für BODLUV reserviert worden waren, jedoch vorerst keine Verwendung fanden. Die SiK
des Ständerates forderte inzwischen auch, dass das VBS das vom Parlament genehmigte
Armee-Budget von CHF 5 Mia. pro Jahr auch wirklich einhalte. Weil schon beim nicht
erfolgten Gripen-Kauf sogleich nach einer alternativen Verwendung des frei
gewordenen Etats gerufen worden war, wollte die Kommission dafür sorgen, dass die
vorgesehenen Ausgaben anderweitig für Armeezwecke genutzt werden konnten. 

Auch im Palament zeigte sich eine gewisse Unruhe bezüglich BODLUV. Hans-Peter
Portmann (fdp, ZH) wollte in einer Anfrage (16.1012) vom Bundesrat wissen, was es mit
der Sistierung auf sich habe. Er fürchtete gar, dass „Kreise mit anderer Agenda mit teils
illegalen Mitteln Beschaffungsprojekt[e] zum Scheitern” bringen würden. In seiner
Antwort verwies der Bundesrat auch auf die eingeleitete Administrativuntersuchung,
von der weitere Erkenntnisse erwartet würden. Im Mai 2016 gaben die
Geschäftsprüfungskommissionen des National- und Ständerats bekannt, dass sie eine
Inspektion des Sistierungsentscheids einleiteten. Dafür wurde eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die unter dem Vorsitz von Ständerat Janiak (sp, BL) operierte. Der Antrag auf
diese innerparlamentarische Untersuchung stammte von Nationalrätin Fiala (fdp, ZH),
die selber auch in der Arbeitsgruppe beteiligt war. Auslöser war die kritische
Medienberichterstattung zum Beschaffungsprojekt. Es sollte geprüft werden, ob der
Sistierungsentscheid zweckmässig war. 22

Anfang 2017 äusserte sich die GPK wieder zum Rüstungsgeschäft BODLUV 2020. Anders
als der externe Untersuchungsbeauftragte beurteilte die GPK den nunmehr beinahe ein
Jahr zurückliegenden Sistierungsentscheid des Verteidigungsministers als nicht
nachvollziehbar, sowohl sachlich, als auch politisch. Die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier sahen das Geschäft zum Zeitpunkt der Sistierung als „auf Kurs” an und
erklärten, die Evaluation der Waffensysteme sei weit fortgeschritten gewesen.
Nachdem die Arbeitsgruppe der GPK diverse involvierte Personen angehört hatte,
darunter Bundesrat Parmelin, Projektmitarbeitende aus dem VBS sowie auch den
Rüstungschef, kam sie zum Schluss, dass Parmelin aus nicht nachvollziehbaren Gründen
die Reissleine gezogen habe. Scheinbar habe es beim VBS-Vorsteher einen
Informationsmangel und ein Vertrauensproblem gegeben. Dass dieser damals erst seit
Kurzem im Amt gewesen war, liess die GPK nicht als Entschuldigung gelten. Aus ihrer
Medienmitteilung schimmerte jedoch auch Verständnis durch, da eine Sistierung
gegebenenfalls im Sommer 2016 hätte angemessen sein können, nachdem mehr
Parameter (insbesondere ein Typenentscheid und genauere Kostenabschätzungen)
vorgelegen hätten. Insofern wurde der Entscheid im März als problematisch bezeichnet.
Gut CHF 20 Mio. seien durch die bereits getätigten Arbeiten ausgegeben worden.
Schliesslich forderte die GPK den Bundesrat auf, die Evaluation für BODLUV 2020 rasch
wiederaufzunehmen. Darüber hinaus verlangte die GPK einen Bericht, indem aufgezeigt
werden sollte, wie Departementsvorstehende künftig bei Verfahrensentscheiden
vorgehen sollen, um kostspielige Entscheide zu verhindern. Mit 9 zu einer Stimme
wurde der Inspektionsbericht von der GPK-SR gutgeheissen, mit 11 zu 9 Stimmen
segnete ihn die GPK-NR ab.
Bundesrat Parmelin erntete daraufhin in der Presse Kritik, vor allem die bereits
aufgewendeten finanziellen Mittel wurden von den Medienschaffenden kritisiert. Als
„einsamen Fehlentscheid” sah der Tages-Anzeiger die Sistierung, als „Solotänzer” wurde
Parmelin in der NZZ bezeichnet und der Corriere del Ticino sah in der Schelte der GPK
einen „Rutenschlag auf Parmelins Finger”. Thematisiert und bisweilen kritisiert worden
war jedoch auch die GPK, die es ihrer Minderheit – immerhin 10 GPK-Mitglieder lehnten
den Schlussbericht ab – untersagte, ihre Meinung zu äussern. Dort gab es offenbar
einen Zwist zwischen Armeegegnern und -befürwortern – einige könnten „halt nicht
zwischen Evaluation und Beschaffung unterscheiden”, wurde Arbeitsgruppen-Präsident
Janiak (sp, BL) in der NZZ zitiert. Parmelin, beziehungsweise der Gesamtbundesrat,

ANDERES
DATUM: 27.01.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.88 - 01.01.18 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



wollte sich zu den Ausführungen der GPK noch nicht äussern. 23

Drei Monate nach der GPK-internen Aufarbeitung der BODLUV-Angelegenheit nahm der
Bundesrat Stellung zum Inspektionsbericht der Geschäftsprüfungskommissionen. Zwei
Forderungen standen im Raum, einerseits die Wiederaufnahme der Vorevaluation
durch die Firma Thales Schweiz und andererseits die Ausarbeitung eines Berichts
hinsichtlich Verfahrensentscheide innerhalb der Bundesverwaltung. Die Regierung
nahm die Empfehlungen zur Kenntnis, stellte aber auch klar, dass die BODLUV-
Evaluation mit den gleichen Varianten nicht wieder aufgenommen werden würde,
zumindest nicht „rasch”. Ausschlaggebend seien die unsicheren Kostenfolgen –
dahingehend beharrte der Bundesrat darauf, dass der Sistierungsentscheid vertretbar
gewesen sei. Daneben gebe es die grosse Kampfjet-Beschaffung, die Anfang 2016
wieder ins Rollen gebracht worden sei und die vorerst in einen Grundlagenbericht zur
Evaluation und Beschaffung neuer Jets münden werde. Darin werde die Situation für
die Boden-Luft-Abwehr ebenfalls analysiert und es werde darauf basierend
entschieden, ob und wie BODLUV wieder aufgenommen werden könne. Diesen Bericht
erwartete der Bundesrat im Frühjahr 2017. 
Bezüglich Informationskultur und der Abwicklung von Entscheidungsprozessen hielt
sich die Regierung nicht lange auf. „Regierungsmitglied[er müssen] führen und
entscheiden”, liess der Bundesrat verlauten. Er sprach sich gegen technokratische
Automatismen aus und stellte klar, dass der VBS-Vorsteher stets für Fragen und
Anregungen zur Verfügung stehe. Ob der Bundesrat tatsächlich noch einen
ausführlicheren Bericht dazu erstellen lassen würde, blieb zum Zeitpunkt seiner
Presseorientierung noch offen.
Die Medien goutierten die bundesrätlichen Erklärungen nicht und schrieben über ein
„Ignorieren der Empfehlungen” der GPK (NZZ), von einem „Wohlfühlklima im Bundesrat”
(Tages-Anzeiger) und von „kollegialer Schützenhilfe” (BZ). Die gewichtigen Vorwürfe der
GPK seien quasi unter den Tisch gewischt worden. Arbeitsgruppen-Präsident Janiak (sp,
BL) mutmasste in der BZ, dass das Schweigen der Regierung wohl darauf hindeute, dass
die GPK „mit [ihren] Schlussfolgerungen recht” gehabt habe. Überrascht zeigte er sich
darüber, dass die aufgeworfenen Kritikpunkte vom Bundesrat nicht berücksichtigt
worden seien. 24
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Une motion Grossen (glp/pvl, BE) souhaite une modification de la loi sur la protection
des marques (LPM). Plus précisément, la motion remet en question les exigences
minimales relatives à l'indication de provenance. En effet, Jürg Grossen (glp/pvl, BE)
estime que la valeur minimale, fixée à 60 pour cent, est arbitraire et qu'elle entraîne
une bureaucratie étouffante qui empêche de nombreuses entreprises suisses d'utiliser
la marque "Suisse". Par conséquent, il considère que ces entreprises perdent
l'avantage comparatif du Swissness. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion.
Plusieurs arguments ont été soulignés. D'abord, le Conseil fédéral a rappelé que
l'utilisation du Swissness demeurait facultative et gratuite. Ensuite, il a mis en évidence
la flexibilité des règles en vigueur, avec notamment les particularités relatives aux
composants non disponibles en Suisse et aux coûts de recherche et de développement.
Finalement, il a estimé qu'une remise en question de la LPM, entrée en vigueur le 1er
janvier 2017, serait précoce et engendrerait une incertitude préjudiciable pour les
entreprises suisses. Le conseiller national bernois a finalement décidé de retirer sa
motion. 25
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Gesellschaftsrecht

Der Ständerat überwies im Einverständnis mit dem Bundesrat eine Motion Janiak (sp,
BL) für eine Verlängerung der gegenwärtig recht kurzen Verjährungsfristen für
Wirtschaftsdelikte im Strafrecht. Begründet wurde der Vorstoss damit, dass in diesem
Bereich die Ermittlungsverfahren vor allem bei Delikten im internationale Umfeld oft
derart kompliziert sind, dass auf eine Klageeröffnung wegen Ablaufens der Frist
verzichtet werden muss. 26

MOTION
DATUM: 12.03.2009
HANS HIRTER

Mit der Annahme der Motion Janiak (sp, BL) für verlängerte Verjährungsfristen bei
Wirtschaftsdelikten auch durch den Nationalrat wurde diese an den Bundesrat
überwiesen. Die grosse Kammer folgte hier diskussionslos ihrer Kommission. 27
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Geld, Währung und Kredit

Versicherungen

Claude Janiak (sp, BL) reichte im Berichtsjahr 2014 eine Motion bezüglich
obligatorischer Haftpflichtversicherungen ein. Der Vorstoss forderte die
Vereinheitlichung des Schutzniveaus in allen obligatorischen Haftpflichtversicherungen
nach dem Vorbild der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung. Zudem forderte der
Motionär die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Regulierung von
Massenkollisionen im Strassenverkehr und regte an, die Einführung einer
obligatorischen Privathaftpflichtversicherung für Personenschäden zu prüfen. Mit der
Vereinheitlichung des Schutzniveaus in allen obligatorischen Haftpflichtversicherungen
könnten die derzeit gültigen Regeln, die „über die gesamte Rechtsordnung verstreut“
(Janiak) wären, zusammengeführt werden. Bezüglich Regulierung der Massenkollisionen
verwies der Motionär auf eine bestehende, privatwirtschaftliche Vereinbarung zwischen
den Versicherern, wonach bei Massenkarambolagen die Schäden von Personen,
entgegen der eigentlichen Bestimmung einer Haftpflichtversicherung, von der
Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs getragen wurden, in dem die Personen sassen
(„First Party Insurance“ statt „Third Party Insurance“). Eine solche privatwirtschaftliche
Regelung war nur soweit zulässig, als dass sie nicht zu einer Beeinträchtigung der
Rechtsstellung der Geschädigten führte, weshalb der Motionär einen gesetzlichen
Systemwechsel vorschlug. Den Vorschlag einer gesetzlichen
Privathaftpflichtversicherung für Personenschäden begründete Janiak mit den
gestiegenen Freizeitrisiken (er verwies mitunter auf Skiunfälle). Der Ständerat
unterstütze das Begehren und nahm den Vorstoss ohne Gegenantrag an. Die Grosse
Kammer beriet das Geschäft in der Wintersession 2014. Christa Markwalder (fdp, BE),
selbst Mitarbeiterin einer Privatversicherung, setzte sich gegen den Vorstoss ein. Sie
erachtete die Einführung eines einheitlichen Schutzniveaus bei allen gesetzlichen
Haftpflichtversicherungen als nicht vereinbar mit einer angemessenen Risikoanalyse.
Das Schutzbedürfnis variiere je nach Art der Schädigung, weshalb der Vorstoss zu weit
gehe. Zudem sei eine obligatorische Privathaftpflichtversicherung für Personenschäden
nicht gesetzlich vorzuschreiben, weil sich 90 Prozent der Bevölkerung freiwillig gegen
entsprechende Ansprüche versichert hätten. Bundesrätin Widmer-Schlumpf erklärte,
dass der Bundesrat das Anliegen der Motion in die (in Überarbeitung stehende) Revision
des Versicherungsvertragsgesetzes integrieren wolle und beantragte deren Annahme.
Die bürgerliche Ratsmehrheit folgte jedoch der Argumentation Markwalder und lehnte
den Vorstoss Janiak mit 117 zu 64 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 28
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert
unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels
dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 
Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
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Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten
werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
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erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 29

Netz und Vertrieb

Le Conseil national a adopté en septembre un postulat Grossen (pvl, BE) portant sur la
sécurité des investissements dans le secteur de l’électricité. Par cette décision, le
Conseil fédéral a été chargé d’examiner si des conditions-cadres contraignantes (telles
que des normes pour les applications «smart-grid») devaient être mises en place afin
d’assurer le développement des réseaux électriques. 30

POSTULAT
DATUM: 26.09.2013
LAURENT BERNHARD

Mit der Annahme des Entwurfs zum Um- und Ausbau der Stromnetze genehmigte der
Ständerat im Dezember 2016 auch die Abschreibung des Postulates Grossen (glp, BE)
zur Investitionssicherheit für Stromversorger.

POSTULAT
DATUM: 08.12.2016
NIKLAUS BIERI

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Eine 2013 eingereichte Motion Grossen (glp, BE) wollte die Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels ohne zweite Röhre zeitlich nicht verunmöglichen. Grossen wollte die
Regierung damit beauftragen, die notwendigen Vorbereitungen für eine Sanierung des
Gotthard-Strassentunnels ohne zweite Röhre durchzuführen, damit die Sanierung im
Falle der Ablehnung an der Urne einer zweiten Röhre nicht verzögert würde. Der
Nationalrat hielt es mit Bundesrätin Leuthard und lehnte die Forderung in der
Frühjahrssession 2015 ab. 31

MOTION
DATUM: 12.03.2015
NIKLAUS BIERI

Kurz nach der Abstimmung zur "Milchkuh-Initiative", die wie ein Damokles-Schwert
über dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) gehangen hatte
und überraschend deutlich abgelehnt worden war, nahm der Nationalrat als Zweitrat
die Debatte über den NAF auf. Die KVF-NR beantragte dem Rat Eintreten auf die
Entwürfe 1, 3 und 4, aber Nichteintreten auf den Entwurf 2, dem Bundesgesetz zum
NAF. Der Nichteintretensantrag folgte automatisch aus der Ablehnung in der
Kommissionsabstimmung: Kommissionsmitglieder von rechts lehnten den Entwurf
wegen der enthaltenen Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags ab und
Kommissionsmitglieder von links stimmten wegen den zu hohen Kosten für die
Bundeskasse gegen den Entwurf. Eine Minderheit Burkart (fdp, AG) verlangte Eintreten
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auf Entwurf 2 und eine Minderheit Rytz (gp, BE) wollte die Vorlagen 1 bis 4 mit dem
Auftrag, vor der Beratung des NAF eine Gesamtschau der Verkehrsentwicklung bis 2040
unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger und -mittel vorzulegen, an den Bundesrat
zurückweisen. Der Antrag Burkart wurde einstimmig angenommen, der Antrag Rytz mit
141 gegen 51 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. In der folgenden Debatte zum
Bundesbeschluss über die Schaffung des NAF wurden Anträge aus allen Richtungen
abgelehnt: Erfolglos verlangte Jürg Grossen (glp, BE) mit seinen Anträgen zur
Besteuerung von Elektrofahrzeugen, dass die Abgabe sich an der Leistung orientiere
und dass eine bestimmte Marktdurchdringung durch die E-Mobilität gegeben sein
müsse, bevor die Abgabe in Kraft trete. Die Anträge von Evi Allemann (sp, BE), welche
die Schonung der Bundeskasse beabsichtigten, wurden ebenso abgelehnt wie die
Anträge von Ulrich Giezendanner (svp, AG) oder Walter Wobmann (svp, SO). Die
Annahme der Mehrheitsanträge führte dazu, dass in der umstrittenen Frage der
Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags die Erhöhung um 4 Rappen gemäss Ständerat
angenommen wurde, bei der Zweckbindung der Mineralölsteuererträge aber eine
Differenz zum Ständerat geschaffen wurde: Hatte dieser eine Zweckbindung von
"maximal" 60% nach zwei Jahren beschlossen, so entschied der Nationalrat für "fix"
60% sofort bei Inkrafttreten. Weiter beschloss die grosse Kammer, dass der
Strassenfonds bei grösseren Sparprogrammen des Bundes nicht angetastet wird. Der
Rat verwehrte dem Bundesrat zudem die Kompetenz zur Anpassung der Benzinsteuer
an die Teuerung. Dem Entwurf 1 wurde schliesslich mit 132 zu 62 Stimmen zugestimmt
und die weiteren Entwürfe wurden ebenfalls deutlich angenommen. Aussergewöhnlich
war das Abstimmungsresultat zum Netzbeschluss (Entwurf 3): 150 Ja-Stimmen standen
43 Enthaltungen aus den Reihen von SP und Grünen gegenüber. 
Im Rahmen der Debatte zum NAF wurden zwei weitere Geschäfte behandelt: Zum Einen
die Motion der KVF-SR 16.3009, welche vom Bundesrat bis Ende 2017 eine Vorlage zur
Einführung einer E-Vignette verlangt, zum Anderen eine Motion der KVF-NR 16.3349,
welche ein Reporting über die Kosten für Betrieb und Unterhalt der Netzbeschluss-
Strecken verlangt. Die Motion zur E-Vignette war schon im März im Ständerat
angenommen worden und fand auch im Nationalrat eine Mehrheit, obschon
Befürchtungen um eine Verletzung der Privatsphäre geäussert wurden. Die Motion zum
Reporting über die Kosten der Netzbeschluss-Strecken war im Zusammenhang mit dem
NAF insofern wichtig, als zwischen den Kantonen und dem ASTRA Uneinigkeit über die
Kosten bestand und diese Kosten, sollte der Netzbeschluss im NAF integriert sein, auch
im Rahmen des NAF gedeckt werden sollten. Das ASTRA sah Kosten in der Höhe von
CHF 105 Mio. auf die Bundeskasse zu kommen, die Kantone gingen jedoch von Kosten
von nur CHF 35 Mio. aus. Mit dem Reporting sollten die effektiven Kosten bestimmt
werden. Im Nationalrat wurde die Motion angenommen. 32

Verkehrspolitik

Nachdem der Ständerat den Bundesbeschluss über Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur FABI im Dezember 2012 um mehrere Ausbauprojekte ergänzt
und mittels eines zusätzlichen Mehrwertsteuerpromilles auf CHF 6,4 Mrd. aufgestockt
hatte, kam das Geschäft im Juni des Berichtjahres in den Nationalrat. Umstritten war
vor allem der plafonierte Fahrkostenabzug. Der Mehrheitsantrag wollte dem
ständerätlichen Vorschlag von einem Pauschalabzug von CHF 3'000 zustimmen. Eine
Minderheit Candinas (cvp, GR) wollte den Fahrkostenabzug dem Preis eines 2.-Klass-
Generalabonnements gleichsetzen. Eine Minderheit Quadri (lega, TI) lehnte eine
Plafonierung des Fahrkostenabzugs generell ab, da sie jene benachteilige, die auf das
Auto angewiesen seien. Eine Minderheit Grossen (glp, BE) forderte dagegen eine
komplette Abschaffung des Fahrkostenabzugs, da dies ein falscher Anreiz des Staates
sei. Ein Antrag Daniel Fässler (cvp, AI) verlangte einen Maximalbetrag von zehntausend
Franken, während die ersten zweitausend nicht abzugsberechtigt wären. Alle
Minderheits- und Einzelanträge konnten in der Abstimmung nicht gegen den
Mehrheitsantrag bestehen. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) versuchte erfolglos, die
vom Ständerat aufgenommene Mehrwertsteuer-Erhöhung zu verhindern. Der
Nationalrat folgte dem Mehrheitsantrag für Bestätigung der Änderung der kleinen
Kammer mit 125 zu 65 Stimmen. Bei der Vorlage zum Bundesgesetz über die
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur nahm der Nationalrat mit 124
zu 65 Stimmen den Antrag Fluri (fdp, SO) an, welcher forderte, dass ab 2019 die Hälfte
der gesprochenen Mitteln aus Schwerverkehrsabgabe und zweckgebundener
Verbrauchssteuer bis zur vollständigen Rückzahlung der Bevorschussung zur Verzinsung
und Rückzahlung verwendet werden. Zum Ausbauschritt 2025 gab es im Nationalrat
drei Anträge: Eine Minderheit Quadri (lega, TI) forderte die Aufnahme von
Planungsarbeiten zur Umfahrung von Bellinzona. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) wollte
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den ursprünglichen, deutlich kleineren Ausbauschritt des Bundesrates jenem des
Ständerates vorziehen. Eine Minderheit Hurter (svp, SH) bat darum, die Elektrifizierung
und den Ausbau der Hochrheinbahn in den ersten Ausbauschritt aufzunehmen. Der
Nationalrat folgte allerdings in allen Abstimmungen deutlich der Kommissionsmehrheit,
welche die Vorlage des Ständerates übernehmen wollte. Ein Antrag Fluri (fdp, SO),
welcher eine Verknüpfung aller Teile des FABI-Geschäfts verlangte, damit keine
Unsicherheiten bezüglich der Referendumsfrist auftreten können, wurde vom Rat mit
142 zu 36 Stimmen angenommen. Beim Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit
für den Ausbauschritt 2025 zog der Rat den Mehrheitsantrag (Zustimmung zum
Beschluss des Ständerates) dem Minderheitsantrag Huber (fdp, UR; Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrates) mit 142 zu 41 Stimmen vor. Einer Minderheit Thomas Hurter
(svp, SH) gelang es, den Ausbau der Hochrheinbahn durch die Hintertüre einzubringen:
Der Nationalrat stimmte der von der Minderheit Hurter beantragten Änderung des
Bundesbeschlusses vom 8. März 2005 über den Verpflichtungskredit für die erste Phase
des HGV-Anschlusses mit 102 zu 82 Stimmen zu, erhöhte dort nachträglich den Kredit
um CHF 100 Mio. auf CHF 1'190 Mio. und führte die Verbindung Schaffhausen-Basel im
Bundesbeschluss auf. Mehrere Minderheitsanträge fanden keine Zustimmung, darunter
etwa der Antrag Regazzi (cvp, TI), welcher auch die Seilbahnen und den
Schienengüterverkehr in die langfristige Angebots- und Infrastrukturentwicklung
einbeziehen wollte, der Antrag Huber (fdp, UR), welcher eine Befristung des
Bahninfrastrukturfonds bis 2030 beabsichtigte oder der Antrag Quadri (lega, TI),
welcher ein Mitspracherecht der Gemeinden in Artikel 48b und 48d des
Eisenbahngesetzes festschreiben wollte. Keine Zustimmung fand auch die Minderheit II
Candinas (cvp, GR), welche wie der Ständerat die finanzielle Beteiligung der Kantone
über die Zuständigkeit für die Publikumsanlagen regeln wollte. Die
Finanzdirektorenkonferenz der Kantone hatte sich explizit für diese Lösung
ausgesprochen und Bundes- und Ständerat unterstützten diese Regelung. Der Antrag
Candinas wurde mit 142 zu 41 Stimmen verworfen. Der Nationalrat nahm alle Entwürfe
in den Gesamtabstimmungen deutlich an, worauf die Vorlage zur Differenzbereinigung
zurück an den Ständerat ging. In der kleinen Kammer sorgten nur zwei Differenzen für
Diskussionen: Zum Einen die Kantonsbeteiligung an der Finanzierung, welche gemäss
Nationalrat pauschal über die Bestellungen an den Regionalverkehr aufgeschlüsselt
werden sollte, zum Anderen die Änderung des HGV-Anschluss-Gesetzes zwecks
Aufnahme und Finanzierung der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Die
Verkehrskommission des Ständerates beantragte bei der Kantonsbeteiligung die
Zustimmung zum Entwurf des Nationalrates. Ein Einzelantrag Engler (cvp, GR) forderte
Festhalten am bundesrätlichen Vorschlag der Finanzierungsbeteiligung der Kantone via
die Publikumsanlagen. Diese Lösung wurde nun entgegen der ersten Debatte als
kompliziert und unzweckmässig bezeichnet, zudem wurde das Risiko betont, dass
kleine und finanzschwache Kantone mit der Sanierung von grossen Bahnhöfen
überfordert wären. Der Ständerat schwenkte mit 32 zu 8 Stimmen auf die Linie des
Nationalrates ein. Während die Standesvertreter von Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Schaffhausen für die vom Nationalrat aufgenommene Änderung des HGV-Anschluss-
Gesetzes zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke argumentierten, mahnten kritische
Stimmen, dass das Projekt der Hochrheinbahn ein Ad-hoc-Projekt sei und keine
grundsätzliche Prüfung durchlaufen habe wie die anderen Projekte, welche als
Ausbauprojekte in FABI aufgenommen worden seien. Auch solle eine Investition auf
deutschem Boden mittels Staatsvertrag geregelt werden. Der Ständerat entschied mit
32 zu 5 Stimmen gegen die Minderheit Janiak (sp, BL), welche Zustimmung zum
Nationalrat beantragt hatte. Diese letzte Differenz wurde im Nationalrat am 17.Juni
verhandelt. Eine Mehrheit der Kommission forderte die Zustimmung zum Ständerat.
Eine Minderheit Thomas Hurter (svp, SH) forderte Festhalten an der Änderung des HGV-
Anschluss-Gesetzes. Hurter zog seinen Minderheitenantrag allerdings zurück, da sein
Postulat bezüglich der Hochrheinbahn in der Kommission auf grossmehrheitliche
Zustimmung gestossen war. Der Nationalrat schwenkte damit gemäss Mehrheitsantrag
auf die Linie des Ständerates ein und räumte die letzte Differenz zu diesem aus. In den
Schlussabstimmungen im Juni nahm der Ständerat die Vorlagen einstimmig an. Fast
zeitgleich folgte der Nationalrat der kleinen Kammer und führte damit die Vorlage gegen
die Nein-Stimmen einer Mehrheit der SVP-Fraktion zum Abschluss. Die Volksinitiative
„Für den öffentlichen Verkehr“ wurde in der Folge zurückgezogen. Über die FABI
Vorlage wird im Februar 2014 an den Urnen befunden. 33
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Der Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz und dessen Finanzierung wurde
im Berichtjahr weiterverhandelt. Während den Entwürfen 3 und 4 (Bundesbeschlüsse
über den Gesamtkredit für den Infrastrukturfonds und über das Nationalstrassennetz)
im Parlament bereits 2012 zugestimmt worden war, gelangten Entwürfe 1 (Bundesgesetz
über die Nationalstrassen) und 2 (Nationalstrassenabgabegesetz) erst am 22. März des
Berichtjahres zur Schlussabstimmung im Parlament. Zuvor hatte der Nationalrat
allerdings über Entwurf 2 zu verhandeln, in welchem mit dem Vignettenpreis noch eine
Differenz zum Ständerat bestand. Der Mehrheitsantrag, dem Ständerat zu folgen und
den Entwurf mit CHF 100 pro Vignette zu billigen, wurde mit 97 zu 89 Stimmen
angenommen. Zwei Minderheitenanträge wurden dabei abgelehnt: Der
Minderheitenantrag I Pieren (svp, BE) verlangte einen Vignettenpreis von CHF 70 mit
dem Ziel, die Preiserhöhung minimal zu halten. Der Minderheitenantrag II Grossen (glp,
BE) wollte die Preiserhöhung der Vignette auf CHF 80 beschränken und so als
Kompromiss zwischen den geforderten CHF 100 des Ständerates und deren
nationalrätlicher Ablehnung dienen. Nachdem in einer ersten Abstimmung der
Minderheitsantrag II gegen den Minderheitsantrag I obsiegt hatte, entfielen in der
zweiten Abstimmung mehr Stimmen auf den Minderheitsantrag II als auf den
Mehrheitsantrag. Der Ordnungsantrag Nordmann (sp, VD) auf Bestreben der SP-Fraktion
verlangte eine Wiederholung der Abstimmungen, da es in der SP-Fraktion
Missverständnisse über das Abstimmungsprozedere gegeben habe. Dem
Ordnungsantrag wurde mit 116 zu 64 Stimmen stattgegeben. In der vierten Abstimmung
wurde der Minderheitsantrag II dem Minderheitsantrag I mit 88 zu 63 Stimmen
vorgezogen, und in der fünften Abstimmung obsiegte schliesslich der Mehrheitsantrag
mit 97 zu 89 Stimmen über den Minderheitsantrag II. Dem Mehrheitsantrag folgten die
Fraktionen der CVP/EVP, BDP, FDP, eine Mehrheit der SP und eine Minderheit der SVP.
Die GLP stützte mit der GPS, einer Minderheit der SP und der Mehrheit der SVP ihren
Minderheitsantrag II. Mit dem Einschwenken des Nationalrates auf den Standpunkt des
Ständerates kam es am 22. März des Berichtjahres zur Schlussabstimmung, in welcher
die Entwürfe 1 und 2 (Bundesgesetz über die Nationalstrassen und
Nationalstrassenabgabegesetz) in den Räten angenommen wurden. Gegen das
Nationalstrassenabgabegesetz wurde von einem Komitee unter Federführung der
Nationalräte Nadja Pieren (svp, BE) und Walter Wobmann (svp. SO) das fakultative
Referendum ergriffen, welches nach nur dreimonatiger Unterschriftensammlung mit
107'424 gültigen Unterschriften zustande kam. Der grosse Zuspruch, den das
Referendum bei der Unterschriftensammlung erfuhr, führte dazu, dass der Verband
Auto Schweiz, der TCS, einige Sektionen des ACS sowie der Gewerbeverband ihre
Unterstützung zusagten. Auch der VCS kündigte an, den Preisaufschlag energisch zu
bekämpfen, weil mit dem zusätzlichen Geld auch zusätzliche Strassen zu erwarten
seien. Das vom VCS lancierte Referendum kam jedoch nicht zustande; es wurden nur
rund 1'300 Unterschriften gesammelt. Unterstützung erfuhr Bundesrätin Leuthard von
der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz. Die kantonalen Baudirektoren
erklärten, dass der Bund ohne die zusätzlichen Gelder aus der Vignettenpreiserhöhung
die geplante Übernahme von Kantonsstrassen sistieren würde. Eine Übernahme dieser
Strassen durch den Bund sei aber im Interesse der Kantone, welche damit finanziell
entlastet würden. Die Kampagne des Referendumskomitees zielte darauf ab, die
Preiserhöhung als Abzockerei darzustellen. Bundesrätin Leuthard brachte kurz vor der
Abstimmung die Idee einer elektronischen Vignette in die Debatte ein und reagierte
darauf auf das Argument, Nationalstrassenbenutzer mit Wechselschildern und
mehreren Fahrzeugen würden von der Preiserhöhung über die Massen belastet.
Leuthard liess weiter verlauten, dass im Falle einer Ablehnung der Vignetten-
Preiserhöhung ein Kostenaufschlag beim Benzin notwendig sei und der Benzinpreis um
6 Rappen pro Liter steige. Die an einem Podium gemachte falsche Aussage, auch
Lastwagen bräuchten eine Vignette, brachte der Verkehrsministerin viel mediale Häme
ein. Die Analyse der Abstimmungsinserate des Année Politique Suisse zeigte, dass das
Pro-Lager (Zustimmung zur Preiserhöhung) in mehr als der Hälfte seiner Inserate auf
die Realisierung von regionalen Projekten hinwies, welche durch die Preiserhöhung
finanziert werden sollen. Die übrigen Pro-Inserate verwiesen auf die Erhöhung der
Sicherheit, die Stärkung des Tourismus oder auf die Desinformation des Contra-Lagers.
Das Contra-Lager bezeichnete in einem Drittel seiner Inserate die Anhebung des
Vignettenpreises als zu hoch, in einem Viertel der Inserate wurde die Vorlage als
Mogelpackung gebrandmarkt und in weiteren 15% der Inserate stand die
Zweckentfremdung von Strassenverkehrsabgaben im Zentrum. Die Inseratedichte war in
den Kantonen, welche im Falle der Annahme der Vorlage von Umfahrungsprojekten
profitiert hätten, am grössten. Das Pro-Lager konzentrierte seine Kampagne auf die
Westschweiz, das Contra-Lager war in der übrigen Schweiz auch sehr aktiv. Während
auf der Pro-Seite vor allem kantonale Komitees und Parteien Inserate schalteten, waren
es auf der Contra-Seite mehrheitlich die grossen nationalen Autoverbände. In der
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Volksabstimmung vom 24. November des Berichtjahres wurde das
Nationalstrassenabgabegesetz mit 60,5% der Stimmen und in allen Kantonen abgelehnt.
Gemäss der VOX-Analyse lehnten AutofahrerInnen das Gesetz mit 62% Nein-Stimmen
ab, Nicht-AutofahrerInnen stimmten hingegen mit 58% Ja-Stimmen zu. Die
Parteiidentifikation spielte bei der Stimmabgabe nur eine untergeordnete Rolle, die
Wählerschaft der CVP und der FDP.Die Liberalen verwarf das Gesetz entgegen der
zustimmenden Parteiparole mehrheitlich. Den Befürwortern der Vignettenverteuerung
war es nicht gelungen, den StimmbürgerInnen aufzuzeigen, dass der Netzbeschluss
(Übernahme von 400 Km Kantonsstrassen) an die Verteuerung der Vignette gekoppelt
war.

Abstimmung vom 24. November 2013

Beteiligung: 53,6%
Ja: 1 087 368 (39,5%) 
Nein: 1 662 748 (60,5%) 

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, EVP, CSP, BDP, SGV, SBV, SGB.
– Nein: SVP (3*), GPS, GLP.
– Stimmfreigabe: SPS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 34

In der Sommersession 2014 debattierte der Nationalrat den Bundesbeschluss über die
Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr. Während der
Mehrheitsantrag der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
der Vorlage des Bundesrates zustimmte und nur die zusätzliche Aufnahme eines
Projektes in Chablais vorsah, verlangte eine Minderheit Hurter (svp, SH) die
Zurückweisung der Vorlage an den Bundesrat. Der Bundesrat solle die Vorlage erst
wieder ins Parlament bringen, wenn die Finanzierung im Schienen- und Strassenverkehr
(insbesondere durch den Fonds für den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehr
NAF) geklärt sei. Mit 154 zu 31 Stimmen trat der Nationalrat nicht auf den
Rückweisungsantrag ein. Eine Minderheit I Grossen (glp, BE) verlangte die Aufnahme
eines Projektes in Interlaken und eine Minderheit II Fluri (fdp, SO) unterstützte die
bundesrätliche Vorlage (d.h. ohne die Aufnahme von Chablais, wie es die
Kommissionsmehrheit beantragte). Ein Einzelantrag de Courten (svp, BL) verlangte
zudem die Aufnahme des Doppelspurausbaus Spiesshöfli (Binningen, BL) in die Priorität
A. Der Antrag der Minderheit I Grossen (glp, BE) setzte sich in der Abstimmung mit 141
zu 41 Stimmen gegen den Mehrheitsantrag durch, die Minderheit II Fluri (fdp, SO)
unterlag der Mehrheit mit 153 zu 31 Stimmen und der Antrag de Courten obsiegte gegen
den Kommissionsantrag mit 128 zu 54 Stimmen. Damit wurden die Mittel für die dritte
Tranche des Agglomerationsprogrammes von CHF 1,68 Mia. auf CHF 1,69 Mia. erhöht.
Die Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung mit 167 gegen 14 Stimmen bei 5
Enthaltungen an den Ständerat überwiesen. Die kleine Kammer beschloss am 16.
September 2014 Eintreten auf die Vorlage und nach kurzer Diskussion Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrates. Der Entscheid des Ständerates fiel einstimmig aus. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2014
NIKLAUS BIERI

Strassenverkehr

Im März 2014 nahm der Ständerat als Erstrat die Beratung über die Änderung des
Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-
Strassentunnel) auf. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen der kleinen
Kammer (KVF-SR) empfahl dem Plenum mit 7 gegen 6 Stimmen, auf die Vorlage
einzutreten und ohne Änderung zuzustimmen. Eine Minderheit Stadler (glp, UR)
beantragte Nichteintreten, eine Minderheit I Janiak (sp, BL) forderte die Rückweisung
an den Bundesrat mit dem Auftrag, die Vereinbarkeit mit dem Landverkehrsabkommen
sowie die Verfassungsmässigkeit vertieft zu prüfen. Eine Minderheit II Graber (cvp, LU)
verlangte die Rückweisung an den Bundesrat, damit dieser aufzeige, wie die
Forderungen der Zentralschweizer Regierungskonferenz in der Vorlage erfüllt werden.
Eine Minderheit III Graber (cvp, LU) beantragte schliesslich die Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, ein Programm vorzulegen, welches aufzeigt, welche
Strassenbauprojekte wegen der zweiten Röhre entfallen bzw. verzögert werden und wie
die Mehrkosten aus dem Unterhalt der zusätzlichen Röhre finanziert werden. In seinem
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Votum für den Antrag der Kommissionsminderheit nahm Standerät Markus Stadler
Bezug auf die wichtigsten Argumente der Kommissionsmehrheit. Im Gegensatz zur
Darstellung der Mehrheit werde das Tessin während der Sanierung nicht abgeschnitten:
Der neue Gotthard-Basistunnel sei bis dahin in Betrieb und neben dem Gotthard
führten auch noch andere Pässe in den Norden. Zudem wäre es möglich, den Tunnel in
den Sommermonaten zu öffnen. Die Verkehrssicherheit werde durch eine zweite Röhre
nur in den Röhren erhöht, auf den Zufahrtsstrecken erhöhe sich dafür das Unfallrisiko
durch erwarteten Mehrverkehr. Die Sicherheit lasse sich mit einfachen Massnahmen
sehr viel günstiger und effizienter steigern: Beispielsweise könnte der Mindestabstand
zwischen Lastwagen erhöht oder die Höchstgeschwindigkeit gesenkt werden. Stadler
betonte zudem den Widerspruch der Vorlage mit dem Alpenschutzartikel. Weitere
Rednerinnen und Redner sorgten für eine ausgesprochen lange Eintretensdebatte. Mit
25 gegen 16 Stimmen trat die kleine Kammer schliesslich auf die Vorlage ein und lehnte
sämtliche Minderheitenanträge ab. In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat
der Vorlage ebenfalls mit 25 gegen 16 Stimmen zu. Der Nationalrat debattierte in der
Herbstsession über die Vorlage. Neben dem Minderheitenantrag Rytz (gps, BE) auf
Nichteintreten waren weitere Minderheitsanträge gestellt worden: Minderheit I Graf-
Litscher (sp, TG) forderte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag,
Verfassungsmässigkeit sowie Vereinbarkeit mit dem Landverkehrsabkommen vertieft zu
klären. Die Minderheit II Graf-Litscher (sp, TG) verlangte die Rückweisung an den
Bundesrat verbunden mit der Aufgabe, ein Verzichts-, Verzögerungs- und
Finanzierungsprogramm vorzulegen. Die Minderheit III Grossen (glp, BE) beantragte die
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, in Artikel 84 Absatz 3 der
Bundesverfassung ergänzend festzuhalten, dass die Benutzung zusätzlicher Fahrspuren
pro Richtung auf Transitachsen im Alpengebiet verboten ist. Minderheit IV Nordmann
(sp, VD) wollte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag verbinden, dem
Parlament eine Sanierung ohne zweite Röhre dafür mit zeitlich umfassendem
Bahnverlad von Strassenfahrzeugen zu unterbreiten. Nach langer Debatte zeigten sich
sowohl in der Abstimmung über Eintreten wie auch in den Abstimmungen über die
Rückweisungsanträge klare Gräben entlang der Parteilinien: Die Fraktionen von SP,
Grünen und Grünliberalen stimmten geschlossen für Nichteintreten und für die
Rückweisungsanträge, während die Fraktionen von SVP, FDP, CVP und BDP (bis auf 2
Stimmen) geschlossen für die bundesrätliche Vorlage eintraten. In der
Schlussabstimmung vom 26. September 2014 nahm der Nationalrat die Vorlage mit 120
gegen 76 Stimmen an, der Ständerat mit 28 zu 17 Stimmen. Der Verein „Nein zur 2.
Gotthardröhre“, welchem neben SP, Grünen, Grünliberalen auch EVP und CSP sowie
über 40 weitere national oder regional tätige Organisationen angehören, ergriff das
Referendum. Bereits im Dezember und somit noch vor Ablauf der Referendumsfrist am
15.1.2015 liess der Verein verlauten, die notwendigen 50'000 Unterschriften seien
beglaubigt, darüber hinaus seien noch einmal so viele zusätzliche Unterschriften
zusammengekommen. 36

Mit einer im Juni 2015 eingereichten Motion verlangte Ständerat Janiak (sp, BL), dass
alle grenznahen ausländischen Umlade-Terminals des kombinierten Verkehrs von der
LSVA-Rückerstattungsberechtigung auszuschliessen seien. Hintergrund dieser
Forderung ist eine seit dem 1. Januar 2008 gültige Weisung der Eidgenössischen
Zollverwaltung, welche Fahrten ab dem Terminal der Deutschen Umschlaggesellschaft
Schiene-Strasse (Duss) in Weil am Rhein eine LSVA-Rückerstattungsberechtigung
zugesteht. Diese Weisung unterlaufe – so die Begründung des Motionärs – die
erwünschte Verkehrsverlagerung, indem Strassentransporte finanziell begünstigt
würden. Der Bundesrat stimmte dem Anliegen zu und beantragte die Annahme der
Motion. Der Ständerat folgte diesem Antrag im September 2015 diskussionslos. 37

MOTION
DATUM: 23.09.2015
NIKLAUS BIERI

Die vom Ständerat 2015 angenommene Motion Janiak (sp, BL) zur LSVA-
Rückerstattungsberechtigung grenznaher ausländischer Terminals des kombinierten
Verkehrs wurde 2016 im Nationalrat debattiert. Die KVF-NR kam im Vorfeld der
Ratsdebatte zum Schluss, die von der Motion geforderte Ausschliessung grenznaher
ausländischer Umladeterminals von der LSVA-Rückerstattung behindere den
Wettbewerb und verunsichere die Branche. Die Kommissionsmehrheit beantragte
deshalb die Ablehnung der Motion. Eine Minderheit Rytz (gp, BE) stimmte dem Motionär
hingegen zu. Mit 118 gegen 68 Stimmen (keine Enthaltungen) lehnte die grosse Kammer
die Motion nach angeregter Diskussion ab. 38
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Eisenbahn

Lors de la session de printemps, les chambres se sont attelées à l’élimination des
divergences concernant la vue d’ensemble du fonds destiné à la réalisation des projets
d’infrastructure des transports publics (FTP) et le futur développement de
l’infrastructure ferroviaire (ZEB). Sur proposition de sa commission des transports
(CTT-CE), le Conseil des Etats s’est rallié au Conseil national sur l’ensemble des points
de désaccords, jugés mineurs par rapport à l’importance globale du projet, relatifs à la
loi sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF), non sans avoir écarté de
justesse, par 22 voix contre 20, une proposition Janiak (ps, BL) visant à prioriser la
réalisation de certains projets (comme les tunnels du Zimmerberg II, du Wisenberg et
du Brütten). Les sénateurs ont en outre suivi sans discussion la chambre du peuple
s’agissant de l’ordonnance portant règlement du fonds pour les grands projets
ferroviaires. Le désaccord est cependant demeuré absolu au sujet de la réduction du
financement des mesures antibruit et le projet d’arrêté fédéral a donc été liquidé suite
au second refus d’entrer en matière du Conseil national. En votation finale, les deux
chambres ont approuvé à l’unanimité la LDIF et seuls 14 conseillers nationaux ont rejeté
l’ordonnance. Suite à l'adoption, le Conseil des Etats a rejeté tacitement les motions
Leutenegger-Oberholzer (ps, BL) (07.3492) et Wehrli (pdc, SZ) (07.3495) approuvées par
le Conseil national en 2007, estimant que leurs objectifs respectifs étaient remplis. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2009
NICOLAS FREYMOND

Les chambres ont adopté une motion du sénateur Claude Janiak (ps, BL) chargeant le
Conseil fédéral d’allonger de cinq ans les délais pour la réalisation du raccordement de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse au réseau ferroviaire. Ce projet est censé bénéficier du
soutien de la Confédération pour un montant de CHF 25 millions au titre de la première
phase du raccordement aux lignes à grande vitesse à condition toutefois que les travaux
débutent d’ici à fin 2010 et s’achèvent au plus tard en 2015. Or, en raison du statut
trinational de l’aéroport, l’élaboration du projet s’est avérée très complexe, exigeant
notamment de longues négociations entre les partenaires des trois pays, de telle sorte
que les travaux ne peuvent débuter en 2010. Si l’arrêté fédéral voté en 2005 laissait au
gouvernement la possibilité de proroger ces délais, la motion transmise par les
chambres l’y oblige. 40

MOTION
DATUM: 15.06.2010
NICOLAS FREYMOND

Im September überwies der Nationalrat ein Postulat Grossen (glp, BE), welches den
Bundesrat beauftragt, Anpassungen der Trassenprioritäten zu prüfen, um das
Verlagerungsziel im Güterverkehr zu erreichen. Trassenausbauten würden gemäss
Postulat oft vom Personenverkehr beansprucht, auch wenn diese ursprünglich für den
Güterverkehr geplant waren. Dies sei der Umsetzung des Verlagerungszieles hinderlich.
Der Bundesrat äusserte in seiner Stellungnahme die Bereitschaft, die
Kapazitätssicherung des Güterverkehrs zu prüfen. Das Postulat wurde mit 129 zu 54
Stimmen überwiesen. 41

POSTULAT
DATUM: 28.09.2012
NIKLAUS BIERI

Eine im Mai im Ständerat eingereichte Motion Janiak (sp, BL) fordert vom Bundesrat
Massnahmen zur und Ausnahmen von der bestehenden Trassenprioritätsordnung im
Eisenbahngesetz. Den Interessen des Schienengüterverkehrs soll so mehr Achtung
zukommen. Der Bundesrat verwies auf laufende Bemühungen und beantragte die
Annahme der Motion. Stände- und Nationalrat überwiesen das Geschäft Ende Jahr. 42

MOTION
DATUM: 14.12.2012
NIKLAUS BIERI

Schiffahrt

Les chambres ont débattu de l’opportunité d’instituer un cofinancement par la
Confédération de l’infrastructure portuaire sur le Rhin à l’occasion du traitement
d’une motion du sénateur Claude Janiak (ps, BL). Chargée de l’examen préalable de
cette proposition, la CTT-CE a rappelé l’importance des ports du Rhin pour l’économie
suisse et relevé l’adéquation de l’objectif visé avec la stratégie énoncée par le Conseil
fédéral dans le rapport sur la politique de la navigation publié l’année précédente.
Même s’il lui a semblé peu judicieux de soutenir financièrement des entreprises de
navigation et des entreprises portuaires actuellement rentables, elle a invité les
sénateurs à adopter la motion afin de créer la base légale nécessaire à une intervention
de l’Etat au cas où la compétitivité des infrastructures portuaires rhénanes serait
menacée. Les sénateurs ont suivi leur commission à l’unanimité. À l’inverse, la CTT-CN a
jugé inutile de modifier la législation, dans la mesure où les entreprises concernées
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couvrent leurs coûts. En dépit du soutien des groupes socialiste et écologiste, la
chambre basse a rejeté la motion, par 95 voix contre 65. 43

Post und Telekommunikation

Nachdem der Ständerat 2009 ein Postulat Janiak (sp, BL) (09.3074) zur Überprüfung der
Frequenzreserven für Radio und TV auf Basis des Radio- und Fernseh- sowie des
Fernmeldegesetzes noch abgelehnt hatte, überwies der Nationalrat mit 116 zu 45
Stimmen im März des Berichtsjahrs den gleichlautenden Vorstoss Leutenegger (fdp,
ZH). Der Bundesrat wies vergeblich darauf hin, dass eine Überprüfung des UKW-
Frequenzbereichs und der Möglichkeiten des DAB+-Sendernetzes bereits
stattgefunden hätten. (Zum Konzessionierungsverfahren von 2009 siehe hier.) 44

POSTULAT
DATUM: 15.03.2011
SUZANNE SCHÄR

Drei Motionen der KVF-NR zur Post wurden Ende Mai 2017 vom Nationalrat zusammen
behandelt: Mit einer Motion für gleich lange Spiesse im Postmarkt (17.3011) soll der
Wettbewerb gestärkt werden, mit einer Motion zur Postgesetzgebung (17.3012) sollen
die Erreichbarkeitsvorgaben regional angepasst und die Dienstleistungen ausgebaut
werden und mit der Motion 17.3013 sollen Aufsichtsinstrumente gesetzlich verankert
werden. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motionen zu Wettbewerb und
Aufsichtsinstrumenten und wollte die Motion zur Postgesetzgebung ablehnen. Die
gleiche Empfehlung gab die GLP ab: Jürg Grossen (glp, BE) teilte die Motionen auf in
„liberale Ordnungspolitik“ und „Nostalgie“ - wobei er unter letzterer die veränderten
Erreichbarkeitskriterien und die ausgebauten Dienstleistungen in der
Postgesetzgebungs-Motion verstand. SVP, FDP und BDP wollten alle drei Motionen
annehmen und wurden von Links der Inkonsistenz bezichtigt: Man könne nicht
einerseits auf den Service public pochen und andererseits mehr Wettbewerb verlangen.
Wer beides mache, habe wohl von Betriebswirtschaft wenig begriffen, meinte Grünen-
Nationalrätin Rytz (gp, BE). Grüne, SP und CVP wollten die Motionen betreffend die
Aufsichtsinstrumente und die Postgesetzgebung annehmen, lehnten aber die Motion
zur Stärkung des Wettbewerbs ab. Diese bringe nur Rosinenpickerei privater Firmen
und würde durch die Schmälerung des Gewinnes der Post den Service public weiter
gefährden. Mit einem Einzelantrag Reynard (sp, VS) wurde die Ablehnung der Motion
17.3011 gefordert. Der Widerstand der Fraktionen von SP, CVP und Grünen reichte nicht,
der Nationalrat nahm die Motion für gleich lange Spiesse im Postmarkt mit 109 zu 78
Stimmen (1 Enthaltung) an. Die Motion zur Postgesetzgebung lehnten nur die GLP und
einzelne Mitglieder der FDP ab: Sie wurde mit 172 zu 13 Stimmen (4 Enthaltungen)
angenommen. Die Motion betreffend die Aufsichtsinstrumente war unbestritten und
wurde ohne Widerstand gutgeheissen. 45

MOTION
DATUM: 30.05.2017
NIKLAUS BIERI

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die von der BDP in ihrer Motion geforderte Aufhebung der veralteten und
diskriminierenden Beschränkungen für schwule Blutspender war in der Wintersession
2017 im Ständerat traktandiert. Nachdem die grosse Kammer im Frühjahr der Motion
grünes Licht gegeben hatte, stellte die SGK des Ständerates die Ampel mindestens auf
orange, als sie Ende Oktober ihrem Rat die Ablehnung der Motion empfahl. Die
Kommission folgte damit dem Antrag der Regierung. Die Regelungen zur Zulassung von
Spenderinnen und Spendern zur Blutabgabe zielten auf den Schutz der Patientinnen
und Patienten, die eine Transfusion empfangen würden. Es seien bereits
begrüssenswerte Anpassungen vorgenommen worden, indem homosexuelle Männer
nicht mehr systematisch ausgeschlossen würden, erklärte die SGK-SR. Anders
positionierte sich die mit Liliane Maury Pasquier (sp, GE) zwar nur aus einer Stimme
bestehende Kommissionsminderheit. Ihrer Ansicht nach bestehe eine Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Orientierung fort, wenn die Kriterien nicht geändert würden. 
Im Plenum gab es eine kurze Debatte dazu. Für die Kommission sprach ihr Präsident
Graber (cvp, LU), der die Haltung vertrat, dass die Ausschlusskriterien das
Risikoverhalten der Spendenden ins Zentrum stellten und nicht deren sexuelle
Orientierung. Freilich war Maury Pasquier anderer Meinung: Gerade Männer, die in
einer stabilen homosexuellen Beziehung lebten, würden durch die Regelung
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diskriminiert. Bestätigung erhielt sie von Ratskollege Janiak (sp, BL), der seit Jahren in
einer eingetragenen homosexuellen Partnerschaft lebt und – er habe es versucht – von
der Blutspende bis anhin ausgeschlossen wurde. Es sei „absurd”, dass spendewillige
homosexuelle Männer abgelehnt würden. Ohnehin werde jede einzelne Spende getestet
und es sei unwahrscheinlich, dass das alleinige Ausfüllen eines Fragebogens
Risikofaktoren bei anderen Spenderinnen und Spendern ausschliesse. Bundesrat Berset
erklärte in seiner Ansprache, dass der Bundesrat zwar die Ablehnung der Motion
beantrage, gleichzeitig aber über eine grosse Bereitschaft verfüge, eine weitere
Öffnung der Kriterien zu erzielen. Im Zentrum stehe immer die Sicherheit der
Empfängerinnen und Empfänger von Transfusionen und dort hinzielend sei eben auch
die Gesetzgebung ausgerichtet. Es war dann die Gesamtabstimmung, mit der die Ampel
schliesslich auf rot gestellt wurde: Das Ratsplenum entschied sich mit 22 zu 17 Stimmen
gegen die Motion, mit der noch keine neue Anpassung weiterverfolgt worden wäre. 
Der Entscheid sorgte für mässige mediale Resonanz, wobei jedoch allen voran der
Dachverband der Schwulenorganisationen Pink Cross deutliche Worte fand. Es handle
sich um eine veraltete und diskriminierende Regelung, die damit noch aufrecht
erhalten bleibe. Der Bundesrat stehe in der Pflicht, hier weiter zu moderieren und bei
den entscheidenden Akteuren zu intervenieren. Insofern verlangte Pink Cross auch die
Streichung der Frage zur sexuellen Orientierung aus den Fragebögen im Vorfeld der
Blutspende. 46

Suchtmittel

Im Juli lancierte ein Komitee „Pro Jugendschutz – gegen Drogenkriminalität“ die
Volksinitiative „Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz“. Diese
„Hanfinitiative“ verlangt die Straffreiheit für den Konsum, Besitz und Erwerb von
psychoaktivem Hanf zum Eigenbedarf sowie eine staatliche Kontrolle von Anbau und
Handel. Letzteres könnte in Konflikt stehen mit einer UNO-Vereinbarung, die seit 1970
auch für die Schweiz gilt. Der Entwurf zur BetMG-Revision hatte ebenfalls ein
behördliches Toleranzregime für Anbau und Handel vorgesehen, dieses aber mit einer
Kann-Formulierung versehen, was jederzeit eine Aufhebung ermöglicht hätte. Trotz
dieser völkerrechtlichen Unklarheit nahmen im Initiativkomitee neben Vertretern der
SP – Cavalli (TI), Fetz (BS), Garbani (NE), Janiak (BL) und Wyss (BE) – und der Grünen
(Lang, ZG und Müller, AG) – auch Abgeordnete aus den bürgerlichen
Bundesratsparteien – Kleiner (AR), Markwalder-Bär (BE) und Noser (ZH) für die FDP
sowie Frick (SZ) und Maissen (GR) für die CVP – bis hin zur SVP (Jenny, GL) Einsitz. 47

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.07.2004
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

In der Herbstsession 2014 befasste sich der Nationalrat mit einem Postulat Grossen
(glp, BE) mit dem Titel „Pensionskassengeld verschwenden und dann
Ergänzungsleistungen beziehen?". Der Vorstoss beauftragt den Bundesrat, zu prüfen,
wie ein Fehlanreiz im Bereich der beruflichen Vorsorge behoben werden kann: Manche
Versicherte beziehen anstelle einer Rente ihr gesamtes Pensionskassenkapital beim
Zeitpunkt ihrer Pensionierung, verbrauchen dieses rasch und sind in der Folge auf
Ergänzungsleistungen zu ihrer AHV-Rente angewiesen. In der Begründung gab der
Postulant an, manche Versicherte würden ihre Guthaben regelrecht verprassen. Auch
sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Staat den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern bis zu deren Pensionierung das Sparen vorschreibe, da sie sich sonst
ungenügend auf das Alter vorbereiten würden, sie bei der Pensionierung mit der
Ausbezahlung des Kapitals anstelle einer Rente aber aus dieser Pflicht entlasse. Der
Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Dem folgte der Nationalrat
diskussionslos. 48

POSTULAT
DATUM: 26.09.2014
FLAVIA CARONI
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Der Bundesrat war bereit, zwei Motionen Janiak (sp, BL) entgegenzunehmen, die ihn
beauftragen, das Eheverbot für Stiefverhältnisse aufzuheben, und das Verfahren der
Scheidung bei Teileinigung bundesrechtlich zu regeln, worauf sie der Nationalrat
überwies. Eine weitere Motion Janiak, die forderte, die Regelung, wonach die
Scheidung einer Ehe aus Gründen der Unzumutbarkeit vor Ablauf der vierjährigen Frist
verlangt werden kann, sei durch die Aufführung von schwerwiegenden Gründen zu
konkretisieren und zu präzisieren, wurde auf Antrag des Bundesrates nur als Postulat
angenommen. 49

MOTION
DATUM: 21.06.2002
MARIANNE BENTELI

Bei der Beratung des Partnerschaftsgesetzes (siehe unten) wurde im Ständerat bei den
Änderungen bisherigen Rechts und auf Antrag der Rechtskommission eine von beiden
Räten gutgeheissene Motion von Nationalrat Janiak (sp, BL) umgesetzt, die eine
Aufhebung des Eheverbots für Stiefverhältnisse im ZGB verlangte, da sonst eine
Ungleichbehandlung entstanden wäre, weil im neuen Partnerschaftsgesetz
Stiefverhältnisse nicht ausgeschlossen sind. Leumann (fdp, ZH) beantragte, die
Bestimmung hier zu streichen, um die Vorlage angesichts des drohenden Referendums
nicht zu überladen, unterlag aber mit 16 zu 11 Stimmen. Der Nationalrat stimmte
diskussionslos zu. 50

MOTION
DATUM: 03.06.2004
MARIANNE BENTELI

Kinder- und Jugendpolitik

Nationalrat Janiak (sp, BL) verlangte in einer Motion den Erlass eines Rahmengesetzes,
das Bund und Kantone auf eine umfassende Jugendförderungspolitik verpflichtet;
zudem sei eine Bundesstelle zu errichten, welche die Arbeiten aller
Verwaltungseinheiten, die mit Jugendfragen zu tun haben, koordiniert und die Kantone
in ihren diesbezüglichen Anstrengungen unterstützt. Der Bundesrat war grundsätzlich
mit dem Anliegen der Motion einverstanden und befürwortete auch den Weg über ein
Rahmengesetz. Wegen mangelnder personeller Ressourcen beantragte er aber
Umwandlung in ein Postulat. Der Motionär war demgegenüber der Ansicht, die
Forderung, die seit mindestens 1995 auf dem Tisch liege, dulde keinen weiteren
Aufschub, weshalb er an der verbindlichen Form seines Vorstosses festhielt. Der
Nationalrat folgte seiner Argumentation und nahm die Motion mit 89 zu 63 Stimmen an.
Gleichzeitig überwies er eine Motion Wyss (sp, BE) für eine Förderung der politischen
Beteiligung der Jugendlichen als Postulat. 51

MOTION
DATUM: 26.11.2001
MARIANNE BENTELI

Im Auftrag des Bundesamtes für Kultur erstellte der Vizepräsident der Eidgenössischen
Kommission für Jugendfragen einen Bericht über die Jugendpolitik in den Kantonen.
Hauptfazit der Studie war, dass in den meisten Kantonen Jugendpolitik ein Flickwerk
ist. Nur wenige kennen eine Koordination der verschiedenen jugendpolitischen
Massnahmen. Die Kantone Bern und Genf nehmen hier die Spitzenplätze ein. Auch
sehen sie nur vereinzelt eine grössere Partizipation der Jugendlichen am öffentlichen
Leben vor. Lediglich drei Kantone (BL, FR, VS) zeichnen sich durch einen Jugendrat
oder eine Jugendkommission aus, die in die staatlichen Strukturen eingebunden sind.
Einige Kantone kennen das Institut des Jugendparlaments. Immerhin verfügen 20
Kantone über eine Gesetzgebung mit Bestimmungen zur Partizipation im schulischen
Bereich. Der Autor empfahl unter anderem, jugendspezifische Stellen in ein und
derselben Verwaltungseinheit zusammenzunehmen oder einen koordinierenden
Jugendbeauftragten einzusetzen. Der Bund könnte die Kohärenz der Jugendpolitik in
den Kantonen mit einer klareren Aufgabenteilung verbessern, weshalb die Forderung
nach einem Rahmengesetz, wie sie die Motion Janiak (sp, BL) verlangt hatte,
gerechtfertigt sei. 52
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Im Frühling begann der Ständerat die Diskussion des Entwurfes zu einer Totalrevision
des Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFG), welchen der Bundesrat im
September 2010 präsentiert hatte. Durch diese Totalrevision soll den veränderten
gesellschaftlichen Gegebenheiten besser Rechnung getragen werden. Über das
Gesamtanliegen war sich die kleine Kammer einig und dieses wurde einstimmig
befürwortet – allerdings mit Änderungen am Entwurf des Bundesrates. Bei der
ausführlichen Grundsatzdebatte im Ständerat zeigte sich, dass die parlamentarischen
Interessenvertreter der grossen Jugendverbände – die Ständeräte Janiak (sp, BL), Marty
(fdp, TI) und Schwaller (cvp, FR) – um die finanzielle Unterstützung von Pfadi,
Jungwacht, Blauring und Cevi fürchteten. Ihre Einzelanträge für eine Besserstellung
dieser Vereine waren dennoch chancenlos. Bei den Beratungen im Nationalrat forderte
eine Minderheit Müri (svp, LU) Nichteintreten, mit der Begründung dass die Kinder- und
Jugendförderung eine kommunale und kantonale Aufgabe sei. Die Mehrheit folgte
dieser Argumentation nicht und beschloss mit 95 zu 37 Stimmen Eintreten. Ein
Minderheitenantrag Prelicz-Huber (gp, ZH), welcher die Festsetzung der Altersgrenze
für die Adressaten des Gesetzes von 25 auf 30 Jahre erhöhen wollte, wurde abgelehnt.
Einzig der Minderheitsantrag Häberli-Koller (cvp, TG), der die Bedingung im Gesetz
streichen wollte, dass Jugendaustauschorganisationen nur noch finanzielle
Unterstützung erhalten können, wenn sie mindestens 50 solche Austausche pro Jahr
realisieren, erhielt ausreichend Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager. Der
Ständerat hielt bei der Differenzbereinigung in der Herbstsession jedoch an seiner
anfänglichen Einschätzung fest und lehnte es aus Effizienzgründen ab, auch sehr kleine
Austauschorganisationen, für die 50 Austausche nicht möglich sind, finanziell zu
unterstützen. Der Nationalrat hielt anschliessend nicht an seinem Einwand fest und
stimmte dem Gesetzesentwurf des Ständerats ebenfalls diskussionslos zu. Das neue
Kinder- und Jugendförderungsgesetz wurde in der Schlussabstimmung im Ständerat
einstimmig, im Nationalrat mit 141 zu 53 Stimmen angenommen. Mit dem Gesetz nicht
einverstanden war bis zum Schluss die SVP. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

En septembre 2011, le Conseil des Etats avait décidé de ne pas donner suite à l’initiative
du canton de Bâle-Campagne qui visait la reconnaissance de ce canton en tant que
canton universitaire. Suite à ce refus, Janiak (ps, BL) a décidé de lancer, au sein de la
même chambre, une motion d’un objectif similaire. Concrètement, le canton de Bâle-
Campagne participe au financement de l’université de Bâle, à part égale avec le canton
de Bâle-Ville. Il verse aussi des contributions financières à la « Fachhochschule
Nordwestschweiz », aux autres universités et hautes écoles du canton, ainsi qu’au
domaine des EPF et au centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM). En
conclusion, le canton joue un rôle majeur en tant qu’investisseur dans le paysage des
hautes écoles suisses. Par conséquent, aucune des deux commissions et encore moins
le Conseil Fédéral n’ont remis en question la légitimité de la demande de
reconnaissance. Néanmoins, quelques difficultés d’ordre technique ont subsisté.
Premièrement, le Conseil fédéral a relevé qu’une telle reconnaissance n’était pas
uniquement de son ressort. En effet, la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de
l’Instruction Publique (CDIP) ainsi que la CUS ont leur mot à dire en cas de
modifications légales du concordat intercantonal du 9 décembre 1999. Deuxièmement,
dans la perspective de la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et
la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE), une telle motion
n’arrive pas dans un contexte adéquat. Pourtant, cette motion a été soutenue par le
Conseil fédéral qui souhaitait donner un fort gage de reconnaissance vis-à-vis des
investissements consentis par le canton de Bâle-Campagne. Dans la même logique, le
Conseil des Etats a accepté cette motion, bien que sa commission de la science, de
l’éducation et de la culture (CSEC-CN) ait proposé de la refuser pour des raisons
purement formelles à 16 voix contre 6. Le Conseil national a fini, lui aussi, par accepter
de justesse la motion par 80 voix contre 78. 54
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En juin 2017, le Conseil national a choisi de ne pas entrer en matière sur une initiative
parlementaire Eymann (plr, BS) demandant la représentation au sein du Conseil des
hautes écoles pour toutes les collectivités responsables d'une haute école. Par une
modification de l'article 12 de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes
écoles (LEHE), le député bâlois souhaitait permettre une représentation selon lui plus
fidèle des collectivités déterminantes notamment dans le financement des hautes
écoles et universités. Il prend l'exemple du canton de Bâle-campagne, qui malgré
l'importante part de son budget allouée à l'éducation tertiaire et au nombre d'étudiants
qu'il compte, ne peut siéger au Conseil des hautes écoles (CSHE). Allant dans ce sens,
une motion (11.3798) du député Janiak avait été déposée en 2011 et demandait la
reconnaissance du canton en tant que canton universitaire. Ces deux objets n'ont pas
passé la rampe, notamment parce que la chambre basse a estimé que la répartition des
représentations est une compétence avant tout cantonale et que l'université de Bâle
serait surreprésentée par une répartition différente. L'initiative parlementaire Eymann
a été balayée par 121 voix contre 50 avec 7 abstentions. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Medien

Radio und Fernsehen

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
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Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 56

Die knappe Annahme der RTVG-Vorlage an der Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 zog
die Einreichung zahlreicher Vorstösse nach sich, die jedoch im Jahr 2016 nicht alle auf
Gehör im Parlament stiessen. Zu den gescheiterten Vorstössen zählte eine im
Nationalrat abgelehnte Motion Grossen (glp, BE), welche eine breitere, neben Radio und
Fernsehen zusätzliche Verbreitungskanäle umfassende Definition des Service public
gefordert hätte (Mo. 15.3600). 
Weitreichende Strukturänderungen bei der SRG verlangte neben einem Postulat Rickli
(svp, ZH), das eine Überprüfung des Budgets der SRG bezwecken wollten, auch ein
Postulat Rutz (svp, ZH), aufgrund dessen ein Bericht die mögliche Umwandlung der SRG
in eine gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft darlegen sollte (Po. 15.3419). Der
Postulant erachtete die SRG nicht als "gemeinnützige Vereinigung" sondern als
"gewinnstrebendes Unternehmen", was mit dieser Umwandlung sichtbarer gemacht
werden könnte und die Transparenz über die Verwendung der öffentlichen Gelder
erhöhen würde. Der Bundesrat stellte sich dezidiert gegen diese Ansicht: Die SRG sei
kein gewinnorientiertes Unternehmen; ein positiver Jahresabschluss stehe nicht im
Gegensatz zum eigentlichen Zweck der SRG. Bescheidene Gewinne seien gar
notwendig, um Verluste aus früheren Jahren zu kompensieren. Eine knappe Mehrheit
im Nationalrat stützte die Ansicht des Bundesrates und lehnte das Anliegen ab. Ein
ähnliches Anliegen verfolgte die Motion Aeschi (svp, ZG), die ebenfalls im Nationalrat
scheiterte (Mo. 15.3558). Erfolgreicher war hingegen eine Motion Wasserfallen (fdp, BE)
mit der Forderung nach mehr Kostentransparenz ohne Umwandlung der SRG in eine
Aktiengesellschaft. 57

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER

An ihrer Sitzung am 13.2.17 beriet die KVF-NR die im Januar vorgelegten Zusatzberichte
zum Service public und beschloss auf deren Grundlage die Lancierung verschiedenster
Kommissionsvorstösse: Zur Förderung der elektronischen Service-public-Angebote
ausserhalb der SRG sieht eine Motion (17.3008), die durch eine deutliche
Kommissionsmehrheit gestützt wird, die Vergrösserung der Verbreitungsgebiete sowie
die Aufhebung der 2+2-Regel vor. Besagte Regel hindert ein Unternehmen oder einen
Veranstalter momentan daran, mehr als zwei Fernseh- und zwei Radio-Konzessionen zu
besitzen. Zu dieser Massnahme hatte sich das BAKOM in seinem Bericht nicht nur
positiv geäussert. Das Bundesamt befürchtet mit Aufhebung dieser Regelung eine
Medienkonzentration sowie die Schlechterstellung kleiner und unabhängiger
Veranstalter. Zudem sei mit der letzten RTVG-Revision bereits eine Aufweichung dieser
Regelung beschlossen und unterdessen in Kraft gesetzt worden: Für die Einführung
neuer Verbreitungstechnologien kann der Bundesrat neuerdings Ausnahmen bewilligen.

Um Marktverzerrungen zu minimieren, verlangt eine relativ knappe Mehrheit der
Kommission mittels einer weiteren Motion (17.3009) die Erarbeitung einer Vorlage zur
Umsetzung eines Open-Content-Modells, wonach die SRG ihre Eigenproduktionen allen
Privaten zur freien Verfügung bereitstellen müsste. Die Initiative zu diesem Vorstoss
stammte von GLP-Nationalrat und Kommissionsmitglied Jürg Grossen (BE), was den
Eindruck erwecken lässt, dass sich auch in der politischen Mitte Befürworter für diese
Idee finden lassen. Eine der Kommission im Januar vorgelegte externe Studie hatte
nachgewiesen, dass Marktverzerrungen mit diesem Vorgehen verhindert werden
könnten. Auch hierzu hatte sich das BAKOM aus diversen Gründen in seinen gleichzeitig
mit der Auftragsstudie präsentierten Berichten kritisch geäussert. 
Ferner gerieten diverse SRG-Sender, die keinen eigentlichen Service-public-Auftrag
wahrnehmen, in die Kritik der Kommission. Ebenfalls eine knappe Mehrheit beschloss
die Einreichung einer dritten Motion (17.3010) zur Abschaffung von solchen Radio-
Spartensendern und eine damit einhergehende Senkung der Gebührengelder. Neben
den reinen Musiksendern, die bereits in der Auftragsstudie namentlich erwähnt worden
waren, nannte die Motion auch Radio SRF Virus, Radio SRF Musikwelle und Radio RTS
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Option Musique namentlich als Sender dieser Sparte. Nicht zuletzt hielt die KVF-NR an
ihrem bereits im Vorjahr gefällten und der ständerätlichen Kommission
entgegengesetzten Entschluss fest, einer parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH)
Folge zu geben, welche die nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG einschränken
will. 
Abschliessend erteilte die Kommission der Verwaltung zwei Aufträge, mit denen
Doppelspurigkeiten zwischen den Regionaljournalen der SRG und der regionalen
Berichterstattung privater Radioanbieter aufgezeigt werden sollen und dargelegt
werden soll, wie sich zusätzliche Werbeeinschränkungen für die SRG auswirken
würden. 58

Nach einer längeren Debatte nahm in der Frühjahrssession 2017 auch der Nationalrat
Kenntnis vom Service-public-Bericht und dessen Zusatzbericht. Im Namen der Grünen
Fraktion lobte Adèle Thorens Goumaz (VD) die Leistungen der SRG für die lateinische
Schweiz und wies auf jüngste Entwicklungen auf dem französischsprachigen
Zeitungsmarkt in der Schweiz hin, welche die Notwendigkeit eines marktunabhängigen
Mediums zur Erhaltung der Medienvielfalt und Berücksichtigung von
Sprachminderheiten aufzeigten. Wie diverse Sprecherinnen und Sprecher aus anderen
Fraktionen zeigte sich auch die BDP-Fraktion besorgt ob der zunehmenden
Medienkonzentration auf dem Pressemarkt. Aus diesen Gründen bedürfe es auch eines
funktionierenden Service public im Online-Bereich, dessen Berichterstattung sich nicht
nur an der Anzahl Klicks und Höhe der Werbeeinnahmen orientiere, so die
Ausführungen von Bernhard Guhl (bdp, AG). Als Vertreter der FDP-Fraktion äusserten
Frédéric Borloz (VD) und Thierry Burkart (AG) hingegen Bedenken zu einem ausgebauten
Internetauftritt der SRG, da dies die privaten Medien stark konkurrenzieren könnte.
Eine verstärkte Digitalisierung der SRG verlangte hingegen die SP und erhofft sich
damit, die jüngere Generation in Zukunft besser anzusprechen, so Edith Graf-Litscher
(TG). Martin Candinas (GR) lobte als Sprecher der CVP-Fraktion die Qualität des Service
public in allen vier Landesteilen, betonte jedoch, dass diese auch weiterhin ohne
Aufstockung der finanziellen Mittel und in erster Linie durch Wahrung des
Informationsauftrags gewährleistet werden solle; der Einkauf von Fernsehserien und
Filmen soll kritisch überprüft werden. Kritischer äusserten sich Vertreter der SVP-
Fraktion, stellten dabei jedoch nicht die Existenzgrundlage der SRG in Frage, wie den
Voten von Natalie Rickli (ZH) und Gregor Rutz (ZH) zu entnehmen ist. Ihre Kritik richtete
sich in erster Linie gegen diejenigen Tätigkeiten der SRG, die stärker in Konkurrenz zu
privaten Angeboten stehen, so etwa Angebote im Unterhaltungs- und Sportsektor.
Verstärkte Subsidiarität forderte etwa auch Jürg Grossen (BE) im Namen der GLP-
Fraktion.
Im Rahmen dieser parlamentarischen Beratung äusserte sich die grosse Kammer auch
zu drei Geschäften, die in nahem Bezug zu Inhalten des Berichts, resp. zur Service-
public-Debatte im Allgemeinen, stehen. Einer mitte-linken Kommissionsminderheit
folgend lehnte der Nationalrat ein Anliegen seiner KVF ab, das eine duale
Konzessionskompetenz für Parlament und Bundesrat forderte und somit den Einfluss
des Parlaments in diesem Bereich stärken wollte. Ebenso verweigerte er seine
Zustimmung zu einer weitergehenden parlamentarischen Initiative, die eine
ausschliessliche Konzessionsvergabe durch das Parlament forderte. Letzteres tat der
Nationalrat auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit, die ordnungspolitische Bedenken
geäussert und das Vorhaben als nicht realisierbar eingestuft hatte. Allenfalls geändert
werden soll hingegen der im Bericht festgestellte Umstand, dass die Schweiz zu einigen
wenigen demokratischen Ländern gehört, die über keine verwaltungsunabhängige
Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen verfügen. Ein Postulat, welches
Möglichkeiten zur Schaffung einer solchen Instanz aufzeigen soll, stiess im Rat auf
stillschweigende Zustimmung. Die parlamentarische Beratung der in Reaktion auf den
Zusatzbericht eingereichten Vorstösse steht noch aus. 59
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Mittels eines Kommissionspostulats bat die KVF-NR den Bundesrat darum, zu zeigen,
wie der Service-public-Auftrag mit weniger Radio- und Fernsehsendern erfüllt und die
Programmqualität erhalten werden kann. Zentral sei dabei gemäss Jürg Grossen (glp,
BE), dass das Programm der SRG gemäss ihrem Auftrag unverwechselbar sei und sich
von den kommerziell ausgerichteten Veranstaltern unterscheide. Im Gegenzug zog die
KVF-NR die Kommissionsmotion zur Reduktion bei den Spartensendern im
Radiobereich (Mo. 17.3010) zurück, welche einen Schritt weiter ging als das Postulat und
die Einstellung von Radio-Spartensendern ohne Service-public-Auftrag – namentlich
genannt wurden zum Beispiel Radio Swiss Pop oder Radio SRF Musikwelle – forderte.
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Die Motion hatte zuvor für grosse Diskussionen gesorgt, unter anderem wurde eine
Online-Petition des Schweizer Musikrates mit über 21'000 Unterschriften gegen das
Anliegen eingereicht. In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession erklärte
Medienministerin Leuthard, dass der Bundesrat das Postulat annehme, da er die Sender
sowieso regelmässig überprüfe. Sie wies jedoch darauf hin, dass es Privaten zwar
möglich sei, Sender wie die Musikwelle oder Radio Swiss Jazz anzubieten – das täten sie
aber nicht. Folglich würde eine Streichung dieser SRG-Programme zu einer Streichung
des Angebots, nicht zu einer Verlagerung zu Privaten führen. Die grosse Kammer nahm
das Kommissionspostulat mit 101 zu 77 Stimmen bei 5 Enthaltungen an. Widerstand kam
einstimmig von den SP- und Grünen-Fraktionen sowie von der Mehrheit der CVP- und
einzelnen Mitgliedern der FDP-Fraktion. 60
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Grosse Parteien

Eher unerwartet konnte die SP auch bei den Ständeratswahlen zulegen. Die zwei
Sitzgewinne in den Kantonen Aargau (Bruderer) und St. Gallen (Rechsteiner) und die
Rückeroberung des Berner Sitzes (Stöckli), den die SP aufgrund der Ersatzwahl für
Bundesrätin Sommaruga im Frühjahr noch an die SVP verloren hatte, sorgten dafür,
dass die Sozialdemokraten die höchste Zahl an Ständeratsmandaten in ihrer Geschichte
erreichten. Mit elf Mandaten war man in der kleinen Kammer neu sogar gleich stark wie
die FDP. Die acht Sitze in den Kantonen FR (Berset), SO (Zanetti) BS (Fetz), BL (Janiak),
VD (Savary), NE (Berberat), GE (Maury Pasquier) und JU (Hêche) konnten relativ
problemlos verteidigt werden. Nur im Kanton Waadt musste die SP in einen zweiten
Wahlgang. Ohne Erfolg blieben die Sozialdemokraten in den Kantonen ZH, LU, OW (mit
der Juso), ZG, SH, TG, TI und VS. 61
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